
709 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über den Antrag der Abgeordneten Uhlir, 
Reich und Genossen, betreffend ein Bundes
gesetz über die Anpassung der Pensionen 
(Renten) aus der Pensions- und Unfallver
sicherung nach dem Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetz und aus der Pensionsver
sicherung nach dem Gewerblichen Selbstän
digen-Pensionsversicherungsgesetz (Pensions-

anpassungsgesetz - PAG.) (164/A) 

Die Abgeordneten U h 1 i r, R e ich, Rosa 
Web e r, Dr. Hau s e r, K 0 s t r 0 u n, K u 1-
hanek, M'oser, Machunze, Josef Stei
ne r (Kärnten), Dr. Hai der und Genossen 
haben in der 78. Sitzung des Nationalrates vom 
7. April 1965 den obgenannten Initiativantrag 
eingebracht, der dem Ausschuß für soziale Ver
waltung zugewiesen wurde. 

Die erwähnten Abgeordneten haben in der 
Begründung ihres Antrages darauf hingewiesen, 
daß bereits das ASVG. in der Stammfassung Be
stimmungen enthält, die die Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Entwiddung bis zum Anfalls
zeitpunkt der Pensionsversicherungsleistung zum 
Ziele hatten. Die wirtschaftliche Entwicklung 
n ach dem Anfallszeitpunkt . blieb bei diesen 
Leistungen ebenso ohne Einfluß wie bei den Lei
stungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
ASVG. bereits gewährt wurden (Altrenten). 

Bereits in der 1. Novelle zum ASVG. ging der 
Gesetzgeber daran, der wirtschaftlichen Entwick
lung auch bei den Altrenten, wenn auch nur mit 
einer Pauschalmethode, Rechnung zu tragen. Er 
setzte diese Methode sodann in der 3. und 
5. Novelle zum ASVG. fort. Die 8. Novelle zum 
ASVG. (Rentenreform) brachte insofern ein
schneidende Änderungen, als hinsichtlich der neu 
anfallenden Pensionen das ursprüngliche grob
maschige Aufwertungssystem durch ein feineres 
ersetzt wurde, das überdies auch die weitere wirt
schaftliche Entwiddung bis zum Jahre 1959 be-

rücksichtigte. Darüber hinaus wurden aber auch 
die bereits zuerkannten Pensionen neu berechnet 
und ebenfalls auf das Lohnniveau des Jahres 1959 
gebracht. Mit der 8. Novelle zum ASVG. war es 
somit gelungen, alle Pensionen ungeachtet des 
Zeitpunktes ihres Anfalles dem Lohnniveau eines 
bestimmten Jahres anzupassen und damit den 
Ausgangspunkt für eine künftige gleichmäßige 
Entwicklung der laufenden und der neu anfallen
den Leistungen zu schaffen. Diese Vereinheit
lichung des Leistungsniveaus auf das Lohnniveau 
eines bestimmten Jahres war deshalb von beson
derer Bedeutung, weil dadurch die Anpassung der 
Leistungen an die Entwicklung der Löhne und 
Gehälter ermöglicht wurde, was naturgemäß ein 
einheitliches, auf die Löhne und Gehälter eines 
bestimmten Jahres bezogenes Leistungsniveau 
voraussetzt. Im Hinblick auf den' beträchtlichen 
finanziellen Aufwand; den diese Maßnahmen der 
Rentenreform erforderten, mußte deren Durch
führung auf drei Jahre verteilt werden. Dieletzte 
Etappe ist am 1. Jänner 1963 angefallen. Da zu 
diesem Zeitpunkt die Entwicklung der Löhne und 
Gehälter weiter fortgeschritten war und die auf 
das Niveau des Jahres 1959 aufgewerteten Lei
stungen der Pensionsversicherung wieder hinter 
sich gelassen hatten, brachten die 13. und 
14. Novelle zum ASVG. diese Leistungen nun
mehr auf das Lohnniveau des Jahres 1963. Damit 
wurde die Voraussetzung für eine systematische 
Anpassung an die Entwicklung der Löhne und 
Gehälter geschaffen. 

Betrachtet man rückblickend die bisherige Ent
wicklung seit dem Inkrafttreten des ASVG. in 
der Stammfassung, so zeichnet sich auch schon 
inder Vergangenheit das Bestreben des Gesetz
gebers ab, die Leistungen der Unfallversicherung 
und Pensionsversicherung den geänderten wirt
schaftlichen Verhältnissen anzupassen. Dabei war 
nicht zu vermeiden, daß Art und Umfang der 
Anpassung von den jeweiligen budgetären Mög-
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2 709 der Beilagen 

lichkeiten eines einzelnen Haushaltsjahres beein
flußt wurden. An die Stelle dieser Methode soll 
nunmehr mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 
ein System der laufenden Anpassung der Renten 
und Pensionen in der Sozialversicherung einge
führt werden. Unter diesem Begriff der syste~ 
matischen laufenden Anpassung der Renten und 
Pensionen ist dabei eine Regelung zu verstehen, 
durch die von Gesetzes wegen sichergestellt ist, 
daß die Renten und Pensionen Jahr für Jahr der 
Entwicklung der Löhne und Gehälter der im Er
werbsleben stehenden Arbeiter und Angestellten 
angepaßt werden. Die Heranziehung der Lohn
und Gehaltsentwicklung als Anpassungsmaßstab 
bewirkt, daß den Rentnern und Pensionisten 
nicht nur der von den Aktiven erreichte Aus
gleich für die Veränderung des Geldwertes, son
dern auch der von den Aktiven erlangte Anteil 
an der Steigerung des Volkseinkommens zugute 
kommt. 

Die Einführung eines solchen Anpassungs
systems erfordert aber auch die Vorsorge für die 
Bereitstellung der jeweils notwendigen Mittel, die 
ebenfalls im vorliegenden Initiativantrag getrof
fen wird. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat den 
Initiativantrag in seiner Sitzung am 21. April 
1965 beraten. Als Berichterstatter fungierte Ab
geodneter Mo s e r. 

Im Zuge seiner Beratungen nahm der Ausschuß 
zahlreiche Abänderungen am Gesetzentwurf vor. 
Zu diesen Abänderungen ist folgendes zu be
merken: 

Zu Art. I Z. 9 lit. b: 

Es handelt sich um die Berichtigung eines 
Zitierungsfehlers, der damit im Zusammenhang 
steht, daß auch § 181 Abs.·1 ASVG. durch Art. I 
Z. 17 geändert wird. 

Zu Art. I Z. 10: 

Nach dem Initiativantrag sollte aus dem Bei
trag des Bundes zunächst jeder Pensionsversiche
rungsträger jährlich einen Betrag "bis zur Höhe 
von 103 v. H. des bei ihm ermittelten Fehl
betrages" erhalten. Als Fehlbetrag ist jener Be
trag definiert, um den der Aufwand jedes ein
zelnen Trägers die Einnahmen - ausgenommen 
den Bundesbeitrag - übersteigt. Diese Formulie
rung läßt zunächst die Frage offen, was zu ge
schehen hätte, wenn der Bundesbeitrag nicht aus
reicht, um jedem Versicherungsträger 103 v. H. 
des Fehlbetrages zuzuwenden. Dies wird voraus
sichtlich in den Jahren 1966 und 1967 von Be
deutung sein, weil in diesen Jahren der Bundes
beitrag nicht ausreichen wird, um den Fehlbetrag 
im Sinne des dritten Satzes den Versicherungs
trägern voll zuzuwenden. Zur Lösung dieser 
Frage wurde zusätzlich eine Bestimmung auf
genommen, nach der in einem solchen Fall der 

Bundesbeitrag auf die einzelnen Träger der Pen
sionsversicherung im Verhältnis der bei ihnen 
festgestellten Fehlbeträge aufzuteilen ist. Bei 
dieser Gelegenheit wurde auch der Begriff des 
Fehlbetrages neu gefaßt; während nach dem 
Initiativantrag unter Fehlbetrag der Saldo aus 
Ausgaben und Einnahmen zu verstehen war, soll 
nach der neuen Begriffsbestimmung zu dem 
Saldo noch ein Betrag in der Höhe von 1 v. H. 
des Aufwandes hinzutreten. Dadurch wird er
reicht, daß schon im ersten Aufteilungsverfahren 
des Bundesbeitrages das gesamte finanzielle Volu
men jedes Versicherungsträgers Berücksichtigung 
findet, während nach dem Iniativantrag nur nach 
dem Verhältnis der Saldi Ausgaben weniger Ein
nahmen aufgeteilt werden sollte. 

Im Jahre 1968 wird ein Betrag von 59 Millio
nen Schilling für die Verteilung nach Abs. 4, im 
Jahre 1969 ein Betrag von 107 Millionen Schil
ling und im Jahre 1970 ein Betrag von 296 Mil
lionen Schilling zur Verfügung stehen. 

Bis Ende 1970 wird der Mehrertrag der fünf 
Pensionsversicherungsträger 1356 Millionen Schil
ling ausmachen. Dieser Betrag entspricht 5'8010 
des voraussichtlichen Aufwandes im Geschäfts
jahr 1970. Die Bundesbeiträge nach § 80 Abs. 4 
werden bis zum Jahre 1970 insgesamt 462 Mil
lionen Schilling erreichen; dies entspricht 2010 des 
Aufwandes im Jahre 1970. 

Durch die Neufassung des Abs. 3 wird garan
tiert, daß jeder Pensionsversicherungsträger 
- sofern der Bundesbeitrag ausreichend ist -
nicht nur den durch die Einnahmen nicht ge
deckten Teil der Ausgaben, sondern darüber 
hinaus noch 10f0 des Aufwandes erhält. 

Mit der Neufassung des § 80 Abs. 5 wurde 
der verfassungsrechtlichen Notwendigkeit Rech
nung getragen, für die Verfügung des Versiche
rungsträgers über die angelegten Mittel be
ziehllngsweise die Zustimmung der Aufsichts
behörde über diese Verfügung bereits im Gesetz 
Richtlinien vorzusehen. 

Zu Art. I Z. 11, Art. 11 Z. 6 und Art. III Z. 1: 

, Im Hinblick auf die Bedeutung der Vorschrif
ten der §§ 94 ASVG., 42 GSPVG. und 40 LZVG. 
für die Betroffenen und ihre bereits mehrfache 
Novellierung hielt es der Ausschuß für an
gebracht, im Interesse der besseren übersichtlich
keit den gesamten Wortlaut dieser Bestimmungen 
in der derzeit geltenden Fassung unter Berück
sichtigung der im Initiativantrag zum Pensions
anpassungsgesetz vorgesehenen Änderungen in 
das Gesetz aufzunehmen. . 

Zu Art. I Z. 14: 

Hier wurde zunächst ein bei der Abfassung 
des Initiativantrages unterlaufenes Redaktions
versehen berichtigt und die Bezeichnung des neu 
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eingeschobenen Abschnittes VII a des Ersten 
Teiles des ASVG. im Abschnitt VI a abgeändert. 
Die zu § 108 b Abs. 2 ASVG. vorgenommenen 
Knderungen dienen lediglich der Vereinheit
lichung der Ausdrucksweise. Die Neufassung des 
§ 108 e ASVG. hat eine Umstellung der Absatz
folge bei gleichbleibendem Inhalt zum Gegen
stand. Daraus ergeben sich auch die Zitierungs
änderungen im § 108 f Abs. 1 und 2 ASVG. Im 
§ 108 g Abs. 6 ASVG. in der Fassung des 
Initiativantrages ist im Zusammenhang mit der
Anpassung der Renten aus der Unfallversiche
rung auch eine Aufwertung von Bemessungs
grundlagen in einigen im einzelnen bezeichneten 
Bestimmungen des Gesetzes vorgesehen. Es ergab 
sich die Notwendigkeit, den Anwendungsbereich 
des ersten Satzes des Abs. 6 zu erweitern. 

Zu Art. I Z. 26, 36 lit. bund 40: 

Die hier vorgesehenen Knderungen sind teils 
stilistischer Natur, teils stehen sie mit der bereits 
erwähnten Umbenennung, des Abschnittes VII a 
in Abschnitt VI a im Zusammenhang. 

Zu Art. 11 Z. 4: 

In der Neufassung des § 27 Abs. 2 GSPVG. 
wird ein bei der Abfassung des Initiativantrages 
unterlaufenes Redaktionsversehen richtiggestellt. 
Die Knderung im § 27 Abs. 3 GSPVG. entspricht 
der schon zur gleichartigen Anderung des § 80 
Abs. 5 ASVG. erwähnten Notwendigkeit, bereits 
im Gesetz Richtlinien für die Verfügung über 
die vom Versicherungsträger angelegten Mittel 
und für die Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
zu dieser Verfügung vorzusehen. 

Zu Art. 11 Z. 5: 

Nach der im Initiativantrag vorgesehenen 
Fassung des § 32 a GSPVG. sollte der nach den 
Vorschriften des ASVG. festgesetzte Anpassungs
faktor kraft Gesetzes auch für die Pensionsan
passung nach dem GSPVG. gelten. Da der An
passungsfaktor nach den Vorschriften des ASVG. 
(§ 108 f in der Fassung des Art. I Z. 14) durch 
Verordnung des Bundesministers für soziale Ver
waltung festzusetzen ist, würde diese Regelung 
bedeuten, daß der Inhalt einer Verordnung vom 
Gesetzgeber als Gesetzesinhalt rezipiert wird. Da 
eine solche Regelung vom verfassungsrechtlichen 
Standpunkt bedenklich ist, soll nach der Neu
fassung des § 32 a GSPVG. auch der für den 
Bereich des GSPVG. geltende Anpassungsfaktor 
vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
durch Verordnung festgesetzt werden, und zwar 
in der Weise, daß der Minister den für den Be
reich des ASVG. geltenden Anpassungsfaktor 
auch für den Bereich des GSPVG. als verbindlich 
zu erklären hat. 

Nach § 32 b Abs. 2 GSPVG. in der Fassung 
des Initiativantrages wurde der für die Ermitt
lung der Höchstbeitragsgrundlage. maßgebende 
Meßbetrag in gleicher Weise wie in § 108 b des 
ASVG. mit 180 S festgesetzt. Dies würde im 
Zusammenhang damit, daß diese Bestimmungen 
gemäß Art. VI des Initiativantrages mit 1. Mai 
1965 in Kraft treten sollen, bedeuten, daß für 
den Rest des Jahres 1965 die Höchstbeitrags
grundlage in der Pensionsversicherung nach dem 
GSPVG. bereits nach den neuen Vorschriften zu 
ermitteln wäre und somit ab 1. Mai 1965 das 
Dreißigfache des Meßbetrages, das sind 5400 S 
monatlich, betragen würde. Da jedoch die Höchst
beitragsgrundlage in, der Pensionsversicherung 
nach dem GSPVG. erst ab 1. Jänner 1965 erhöht 
werden soll, ist es notwendig, die Vorschriften 
über die Ermittlung der Höchs.tbeitragsgrundlagc 
im § 32 b GSPVG. entsprechend abzuändern. . 

Die Zitierungsänderung im § 32e Abs. 4 
GSPVG. und die Anfügung eines neuen Ab~. 5 
zu dieser Bestimmung ergibt sich aus der Not
wendigkeit, die Anwendbarkeit des Anpassungs
faktors auf bestimmte Sonderfälle sicherzustellen. 

Zu Art. II Z. 7: 

Die Anderung dieser Bestimmung gegenüber 
der Fassung des Initiativantrages ist lediglich 
stilistischer Natur. 

Zu Art. III Z. 3: 

Die Anlage 1 zum LZVG. wird im Zusammen
hang mit dem Inkrafttreten des Pensionsanpas
sungsgesetzes aufgehoben. Da im § 74 Abs. 7 
LZVG. noch auf die Anlage 1 zu diesem Gesetz 
Bezug genommen 'wird, mußte in gleicher Weise, 
wie dies zu § 76 LZVG. vorgesehen ist, diese 
Bezugnahme durch einen Verweis auf den in 
Betracht kommenden Aufwertungsfaktor nach 
§ 32 c GSPVG. ersetzt werden. 

Zu Art. IV: 

Die Zitierungsänderungen im Abs. 3 ergeben 
sich aus der vom Ausschuß vorgenommenen Neu
fassung der Bestimmungen des Art. I Z. 11, 
Art. II Z. 6 und Art. III Z. 1. 

Die Knderung im Abs. 5 dient der Verein
fachung des Gesetzestextes. 

Die Vorschrift des Abs. 7 soll in gleicher Weise 
wie § 522 h ASVG., Art. II Abs. 1 zweiter Satz 
der 13. Novelle zum ASVG., BGBl. Nr. 320/ 
1963, und Art. II 1\bs. 1 zweiter Satz der 14. No
velle zum ASVG., BGBl. Nr. 301/1964, die An
wendbarkeit der Anpassungsvorschriften für 
Leistungen der Unfallversicherung sicherstellen, 
bei denen der Versicherungsfall zwar vor dem 
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1. j;inner 1966 eingetreten ist, die aber erst nach 
dem 31. Dezember 1965 festgestellt beziehungs
weise neu festgestellt werden. 

Die Anderung im Abs. 8 (früher Abs. 7) ist 
lediglich stilistisd1er Natur. 

Die Ergänzung des Abs. 9 (früher Abs. 8) ist 
notwendig, weil für den Rest des Jahres 1965 
noch die Anlage 5 zum ASVG. in Geltung steht, 
während in den Bestimmungen des ASVG., auf 
c!ie sim die vorliegende übergangsbestimmung 
bezieht, bereits die ab 1. Jänner 1966 wirksam 
werdenden Aufwertungsfaktoren herangezogen 
werden. 

Zu Art. V Abs. 4: 

Die Ergänzung des Abs. 4 dient der KlarsteI
lung, daß die Vorsmriften des Abs. 4 nur für 
Fälle gelten, in denen der Stimtag nach dem 
31. Mai 1965 liegt. 

Zu Art. V Abs. 5 bis 7: 

Wie bereits in der Begründung Zum Initiativ
antrag hervorgehoben wurde, wird ab 1. Jänner 
1966 die Beteiligung des Bundes am Aufwand 
der Pensionsversimerungsträger völlig neu und 
z:var ohne zeitlime Begrenzung geregel~. In 
diesem Zusammenhang ersmien es, um die finan
zielle Ausgangsposition der einzelnen Versime
r~n~sträger .~ei Inkr.afttreten dieser Neuregelung 
volhg zu klaren, dnngend erforderlim die der
zeit bestehenden Smuldenverhältnisse' zwismen 
den Pensionsversimerungsträgern untereinander 
und gegenüber dem Bund zu bereinigen. 

Bei den in Abs. 5 genannten Krediten handelt 
es sim um Vorsmüsse an Bundesbeitrag, die bis 
Ende 1960 vom Bund der Pensionsversimerungs
anstalt der Arbeiter beziehungsweise früher der 
Allgemeinen Invalidenversimerungsanstalt zur 
Decku~g des Rentenaufwandes über die jeweilige 
gesetzhme Gebühr hinaus zugewiesen wurden. 
Diese Kredite im Ausmaß von 634,557.083 S 
sollen mit 31. Dezember 1965 als getilgt gelten. 

Das im Abs. 6 erwähnte Darlehen wurde der 
Land- und Forstwirtsmaftlimen Sozialversime
rungsanstalt vom Bund auf Grund eines Kredit
vertrages vom 15. November 1955 (Bundesmini
sterium für Finanzen ZL 139,293-4/55) in der 
damaligen Höhe von 63,017.484'03 S Zur Be
gleimung von Schuldigkeiten gegenüber anderen 
Sozial versicherungsträgern gewährt. Der Fällig
keitstermin der Zahlung war der 31. Dezember 
1956. Für den Fall der Nimteinhaltung dieses 
Fälligkeitstermins sah der Vertrag eine Ver
zinsung vor. Diese Darlehenssmuld, die sim samt 
Zinsen am 31. Dezember 1965 auf 85,703.778'27 S 
belaufen wird, soll mit den Forderungen der 
Land- und Forstwirtschaftlimen Sozialversime
rungsanstalt aus dem Ansprum' auf Bundes
beitrag aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1961 auf-

geremnet werden; der verbleibende Rest des 
Darlehens samt Zinsen gilt mit 31. Dezember 
1965 als getilgt. 

Im Zusammenhang mit der im Initiativantrag 
vorges.ehenen Aufhebung der Bestimmungen 
über die gegenseitige Abremnung zwismen den 
Versimerungsträgern aus der Wanderversicherung 
erscheint es nam Meinung des Ausschusses ange
bracht, aum die aus diesem Titel nom offenen 
Forderungen der einzelnen Versimerungsträger 
gegeneinander als getilgt zu erklären (Art. V 
Abs. 7). Es handelt sim hiebei um Forderungen 
aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1960. Sie be
tragen bei der Pensionsversimerungsanstalt der 
Arbeiter 30,185.338'52 S, bei der Pensionsver
simerungsanstalt der Angestellten 50,314.152'90 S 
und bei der Versimerungsanstalt des österreimi
smen B,ergbaues 11,144.076'91 S. Durm die Zitie
rung des § 73 ASVG, im Art. V Abs. 7 soll 
klargestellt werden, daß von dieser Smulden
tilgung aum die auf die zu tilgenden Wander
versimerungsanteile entfallenden Beiträge zur 
Krankenversicherung der Pensionisten erfaßt 
sind. 

Zu Art. VI: 

Nach Meinung des Ausschusses sollen die im 
Initiativantrag vorgesehenen Erhöhungen des 
Taggddes und Sterbegeldes aus der Unfallver
simerung sowie des Taggeldes und Familiengeldes 
aus der Pensionsversimerung bereits ab 1. Juni 
1965 und nicht, wie nam dem Initiativantrag, 
erst ab 1. Jänner 1966 wirksam werden. Dieser 
Absimt wird durch die Anderung der Zitierun
gen im Art. VI Abs. 2 lit. bund d Remnung 
getragen; 

Die weiteren zum Art. VI vorgesehenen An
derungen und Ergänzung,en sind zur Vermeidung 
von Anlaufschwierigkeiten beim Inkrafttreten 
des Gesetzes erforderlim. 

Zum Text der Begründung des Initiativ
antrages stellt der Aussmuß fest, daß die Aus
führungen über die Art der Bemessung des 
Bundesbeitrages zu Art. I Z. 25 und Art. V 
Abs. 2, wonam die Regelung des Bundesbeitrages 
"zunämst bis 1970" in Aussimt genommen ist, 
offenbar infolge eines Redaktionsversehens nimt 
mehr dem Inhalt des Initiativantrages entsprimt, 
weil dieser die Regelung über den Bundesbeitrag 
in der Pensionsversimerung nam dem ASVG. 
und dem GSPVG. in einer zeitlich nimt be
grenzten Weise vorsieht. 

Nam einer Debatte, in der außer dem Bericht
erstatter die Abgeordneten Alt e n bur ger, 
Kin d I, U pli r, Voll man n. Ing~ H ä u s e r, 
Re ich, Dr, Ku m me r, Ku 1 ha n e k, Grete 
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Rehor, Herta Winkler und Dr. Hauser 
sowie der Bundesminister für soziale Verwaltung 
Pr 0 k s c h und der Ausschußobmann Abgeord
nete Rosa Web er das Wort ergriffen, wurde 
der Gesetzentwurf in der dem Bericht angeschlos
senen Fassung einstimmig angenommen. 

Gleichzeitig mit dem Gesetzentwurf wurde 
vom Ausschuß - gleichfalls einstimmig - ein 
von den Abgeordneten Alt e n bur ger und 
U h 1 i r vorgelegter Entschließungsantrag an
genommen; er ist dem Bericht beigefügt. 

Preußler 
Berir.hterstatter 

Zum Berichterstatter für das Haus wurde Ab
geordneter P r e u ß I er bestellt. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt so
mit den A n t rag, der Nationalrat wolle 

1. dem an ge s chi 0 s sen enG e set z- . /1 
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen, 

2. die bei g e d r u c k teE n t s chi i e ß u n g . /2 
annehmen. 

Wien, am 21. April 1965 

Rosa Weber 
Obmann 

2 
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Bundesgesetz vom . über 
die Anpassung der Pensionen (Renten) aus 
der Pensions- und Unfallversicherung nach 
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
und aus der Pensionsversicherung nach dem 
Gewerblichen Selbständigen-Pemionsver
sicherungs gesetz (Pensionsanpassungsgesetz -

PAG.) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
BGBl. Nr. 189/1955 in der Fassung der Bundes
gesetze BGBl. Nr. 26611956, BGBl. Nr. 171/1957, 
BGBl. Nr. 294/1957, BGBl. Nr. 157/1958, BGBl. 
Nr. 293/1958, BGBl. Nr. 65/1959, BGBl. Nr. 290/ 
1959, BGBl. Nr. 87/1960, BGBl. Nr. 168/1960, 
BGBl. Nr. 294/1960, BGBl. Nr. 13/1962, BGBl. 
Nr. 85/1963, BGBl. Nr. 184/1963, BGBl. Nr. 253/ 
1963,BGBl. Nr. 320/1963, BGBl. Nr. 301/1964 
und BGBl. Nr. 81/1965, wird abgeändert und 
ergänzt wie folgt: 

1. S 5 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Eine Beschäftigung gilt als geringfügig im 
Sinne des Abs. 1 Z. 2, 

a) wenn sie für eine kürzere Zeit als eine 
Woche vereinbart ist und dem Dienst
nehmer für einen Arbeitstag im Durch
schnitt ein Entgelt von hömstens 35 S ge:" 
bührt, 

b) wenn sie für mindestens eine Woche oder 
auf unbestimmte Zeit vereinbart ist und 
dem Dienstnehmer ohne Rücksimt auf die 
Zahl der Arbeitstage als wöchentliches Ent
gelt hömstens 105 S oder als monatliches 
Entgelt höchstens 455 S gebührt, 

e) wenn das Entgelt ni mt nach zeitlichen Ab
schnitten, sondern nam einem anderen 
Maßs~ab (Akkordlohn, Stücklohn, Leistun
gen Dritter) vereinbart ist und dem Dienst
nehmer in einem Kalendermonat ein Ent
gelt von höchstens 455 S gebührt. 

Eine Besmäftigung, die in den in Betramt 
kommenden Zeitabschnitten ein die obigen An
sätze nicht übersteigendes Entgelt ergibt, weil 
infolge Arbeitsmangels im Betrieb die sonst 
üblime Zahl von Arbeitsstunden nicht erreimt 
wird (Kurzarbeit), und eine Besmäftigung der in 
§ 1 der Hausbesorgerordnung 1957, BGBl. 
Nr. 154, bezeimneten Art gilt nimt als gering
fügig. Als geringfügig gilt ferner nimt eine auf 
unbestimmte Zeit vereinbart~ Beschäftigung, 
wenn das daraus gebührende Entgelt nur deshalb 
nicht mehr als 455 S in einem Monat oder 105 S 
in einer Woche beträgt, weil die Beschäftigung 
im Laufe des betreffenden Monates oder der 
betreffenden Woche begonnen hat, geendet hat 
oder unterbramen wurde." 

/ 2. § 44 Abs. 1 Z. 5 hat zu lauten: 

,,5. bei den nach § 8 Abs. 1 Z. 4 in der Kran
ken- und Unfallversimerung teilversimerten 
Pflimtmitgliedern der Tierärztekammern 

ein Betrag in der Höhe der für die betreffende 
Versicherung in Betracht kommenden Höchst
beitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1)." 

3. § 45 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die allgemeine Beitragsgrundlage, die im 
Durchschnitt des Beitragszeitraumes oder des 
Teiles des Beitragszeitraumes, in dem Beitrags
pflimt bestanden hat, auf den Kalendertag ent
fällt, darf die Hömstbeitragsgrundlage nimt über
smreiten. Als Höchstbeitragsgrundlage gilt 

a) in der Krankenversimerung der Betrag von 
100 S; 

b) in der Unfall- und Pensionsversicherung der 
gemäß § 108 d festgestellte Betrag. 

Umfaßt der Beitragszeitraum einen Kalender
monat und hat für den ganzen Kalendermonat 
Beitragspflimt bestanden, so ist bei der Anwen
dung der Hömstbeitragsgrundlage der Beitrags
zeitraum jedenfalls mit 30 Tagen anzusetzen." 

4. a) § 46 Abs. 2 hat zu lauten: 

.,(2) Vom Bundesministerium für soziale Ver
waltung ist nach Anhörung des Hauptverbandes 

709 der Beilagen X. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)6 von 23

www.parlament.gv.at



709 der Beilagen 7 

für den gesamten sachlichen Geltungsbereich 
dieses Bundesgesetzes (§ 2) ein einheitliches Lohn
stufenschema zu erlassen, wobei der tägliche 
Arbeitsverdienst von fünf zu fünf Schilling abzu
stufen ist," 

5, a) § 51 Abs, 1 Z, 3 hat zu lauten: 

,,3. in der Pensionsversicherung, und zwar 

b) § 46 Abs, 4 zweiter Satz hat zu lauten: 
"An die Stelle des Mittelwertes tritt· in der 
höchsten /Lohnstufe die für die betreffende Ver
sicherung in Betracht kommende Höchstbeitrags
grundlage (§ 45 Abs, 1)," 

Mai 1965 
v. H, 

ab dem Beginn der Beitrag,periode 
Janner 1967 Juli 1968 

v. H. v, H. 
Juli 1970 

v, H. 

a) in der Pensionsversicherung der Arbeiter. . 16 16'5 17 11'5 

b) in der Pensionsversicherung der Angestell-
ten .;", .. ,.",.,."""."",."",. 15 16 16'5 17 

c) in der knappschaftlichen Pensionsversiche-
rung für Arbeiter """", .. '"""", 21'S 
für Angestellte "".,'.".".".""", 22'S 

der allgemeinen Beitragsgrundlage, " 

22 
23 

22'S 23 
23'S 24 

b) § 51 Abs, 3 Z, 3 hat zu lauten: 

,,3. in der Pensionsversicherung, und zwar 
a) in der Pensionsversicherung der Arbeiter 

bei der Pensionsversicherungsanstalt der 
Arbeiter und bei der Versicherungsanstalt 
der österreichischen Eisenbahnen auf den 
Versicherten und dessen Dienstgeber je 

bei der Land- und Forstwirtschaftlichen 
Sozialversicherungsanstalt 

auf den Versicherten '.'", ... , ....... , 
auf den Dienstgeber , .. , ... : . , .. , ' .... , . 

b) in der Pensionsversicherung der Angestell
ten 

auf den Versicherten und dessen Dienst-
geber je ... " .. , .. , .... '., .. ,.',.". 

c) in der knappschaftlichen Pensionsversiche
rung für Arbeiter 

auf den Versicherten .".', .. ,., .. ", 
auf dessen Dienstgeber 

für Angestellte 

auf den Versicherten "".,.'""",. 
auf dessen Dienstgeber .,.,', .. ,.' .... 

der allgemeinen Beitragsgrundlage," 

6. Im § 72 Abs.·6 zweiter Satz sind die Worte 
"höchstens mit 180 S" durch die Worte "höch
stens mit dem Betrag der Höchstbeitragsgrund
lage in der Unfallversicherung (§ 45 Abs. 1 
lit, b)" zu ersetzen, 

7, a) Im § 74 Abs, 1 zweiter Satz ist der Betrag 
von 60 S durch den Betrag von 80 S zu ersetzen, 

b) Im § 74 Ahs, 2 erster Satz sind die Worte 
"höchstens mit 180 S" durch die Worte "höch-

Mai 1965 
v. H. 

8 

7'5 
8'5 

1'5 

8 

13'5 

8'5 

14 

ab dem Beginn der Beitragsperiode 
Jänner 1967 Juli .1968 

v. H, v. H, 

8'25 8'5 

775 8 

875 9 

8 

S'25 
1375 

875 
14'25 

S'25 

8'5 
14 

9 
14'5 

Juli 1970 
v. H. 

875 

S'25 
9'25 

S'S 

875 
14'25 

9'25 
1475 

stens mit dem Betrag der Höchstbeitragsgrund
lage in der Unfallversicherung (§ 45 Abs. 1 
lit, b)" zu ersetzen. 

8. a) § 76 Abs. 1 vorletzter und letzter Satz 
haben zu lauten: 

"Die für die Weiterversicherung beziehungsweise 
Selbstversicherung in der Pensionsversicherung 
nach Z; 1 und 4 in Betracht kommende Beitrags
grundlage ist mit dem ihrer zeitlichen Lagerung 
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entsprechenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c) auf- jährlich auf die einzelnen Träger der Pensions
zuwerten, jedoch höchstens bis zu dem Betrag versicherung im Verhältnis ihres im betreffenden 
der Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsver- Geschäftsjahr erwachsenden Aufwandes im Sinne 
sicherung (§ 45 Abs. 1 lit. b). Diese Aufwertung I des Abs. 2 aufzuteilen. 
ist bei jeder ~?derung der Aufwertungsfaktoren I (5) Beiträge ~.es ~undes njl~ Abs. 4 sind a.bge
vorzunehmen. sondert vom ubngen Vermogen des VersIche-

b) Im § 76 Abs. 2 erster Satz ist der Betrag von I rungsträgers fruchtbringend entweder in mündel-
10 S durch den Betrag von 15 S zu ersetzen. sicheren inlä~dischen ~ertpap~eren oder in ge-

- bundenen Emlagen bel Kredltunterm,hmungen 

9.a) Im § 77 Abs. 2 zweiter Satz zweiter Halb
satz ist der Betrag von 6000 S durch den Betrag 
von 7200 S zu ersetzen. 

b) § 77 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Die Beiträge für die Höherversicherung in 

der. Unfallversicherung gemäß § 20 Abs. 1 be
tragen unter 2ugrundelegung der zusätzlichen 
Bemessungsgrundlage (§ 181 Abs. 1 dritter Satz) 
von 

1. 12.385 S im Kalenderjahr ......... . 50 S; 
2. 20.463 S im Kalenderjahr .......... 85 S. 

An die Stelle der Beträge von 12.385 Sund 
20.463 S treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres, 
erstmals ab 1. Jänner 1967, die unter Bedacht
nahme auf § 108 i mit dem jeweiligen An
passungsfaktor (§ 108 f) vervielfachten Beträge." 

10. § 80 hat zu lauten: 

"Beitrag des Bundes 

von anerkanntem Ruf anzulegen. Ober die so 
angelegten Mittel darf der Versicherungsträger 
nur verfügen, um eine ungünstige Kassenlage zu 
beheben, die dadurch entstanden ist, daß die Ein
nahmen oder der Pensionsaufwand oder \;>eide 
Größen von der Berechnung nach § 108 e Abs. 12 
erheblich abweichen. Die Verfügung bedarf der 
2usti~mung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes
ministerium für Finanzen. 

(6) Der den einzelnen-Trägern der Pensions
versicherung gebührende Beitrag des Bundes _ ist 
in den Monaten April und September mit einem 
Betrag in der Höhe des voraussichtlichen Auf
wandes der in den folgenden Monaten zur Aus
zahlung gelangenden Pensionssonderzahlung zu 
bevorschussen. Der restliche Beitrag des Bundes 
ist monatlich im erforderlichen Ausmaß, nach 
Tunlichkeit mit je einem- Zwölf tel, zu bevor
schussen. " 

§ 80. (1) In der Pensionsversicherung nach 11. § 94 hat zu lauten: 
diesem Bundesgesetz leistet der Bund einen Bei- ,,2 usa m m e n t r e f f e n ein e s P e n s ion s
trag in folgender Höhe: a 11. s p r u c h es aus der Pe n si 0 n s v e r-
für das Jahr 1966 ................ 25"5v.H. sicherung mit Erwerbseinkommen 
für das Jahr 1967 ................ 26'5 v. H. § 94. (1) Wird neben einem Pensionsanspruch 
für das Jahr 1968 ................ 27'5 v. H. aus der Pensionsversicherungmit Ausnahme der 
für das Jahr 1969 ................ 28'0 v. H. Ansprüche auf Knappschaftspension und Knapp-
ab dem Jahr 1970 ................ 29'0 v. H. schaftssold sowie Waisenpension noch Erwerbs-
des Aufwandes im Sinne des Abs. 2. einkommen (Abs. 2 und 3) aus einer gleichzeitig 

(2) Als Aufwand im Sinne des Abs. 1 gilt der ausgeübten Erwerbstätigkeit erzielt, so ruht der 
Aufwand aller Träger der Pensionsversicherung Grundbetrag mit dem Betrag, um den das im Mo
nach diesem Bundesgesetz in dem betreffenden nat gebührende Erwerbseinkommen 1000 S über
Geschäftsjahr, ausgenommen die Aufwendungen steigt, höchstens jedoch mit dem Betrag, um den 
für Ausgleichszulagen und Wohnungsheihilfen. die Summe aus Pension und Erwerbseinkommen 

(3) Vom Beitrag des Bundes nach Abs. 1 erhält im Monat den Betrag von 2500 S übersteigt. An 
jeder Träger derPensionsversicherung jährlich die Stelle der Beträge von 1000 S _ und 2500 S 
einen Betrag in der Höhe des bei ihm ermittel- treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 
ten Fehlbetrages. Reicht der Bundesbeitrag hiefür Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen 
nicht aus, ist er auf die einzelnen Träger der Richtzahl (§ 108 d) vervielfachten Beträge. 
Pensionsversicherung im Verhältnis der bei ihnen (2) Als Erwerbseinkommen im Sinne des Abs. 1 
festgestellten Fehlbeträge aufzuteilen. Fehlbetrag gilt bei einer gleichzeitig ausgeübten 
ist .der Betrag, um den 101 v. H. des jedem Träger a) unselbständigen Erwerbstätigkeit das aus 
der Pensionsversicherung in einem Geschäftsjahr dieser Tätigkeit gebührende Entgelt; 
erwachsenden Aufwandes im Sinne des Abs.2 die b) selbständigen Erwerbstätigkeit der auf den 
Einnahmen - ausgenommen den Bundesbeitrag Kalendermonat entfallende Teil der nach-
und di~ Ersätze für Ausgleichszulagen und Woh- gewiesenen Einkünfte aus dieser Erwerbs-
nungsbeihilfen - übersteigen. I tätigkeit. 

(4) Ein nach Anwendung des Abs~ 3 verblei- (3) Hat der Pensionsberechtigte Anspruch auf 
hender Restbetrag an Bundesbeittag (Abs. 1) ist die Kinderbeihilfe nach dem Bundesgesetz vom 
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16. Dezember 1949, BGBl. Nr. 31/1950, oder auf ~iesen, so werden die Sonderzahlungen nur ge
die Familienbeihilfe nach dem Bundesgesetz vom leistet, wenn sie dem Berechtigten ungeschmälert 
15. Dezember 1954, BGBl. Nr. 18/1955, sind vom zukommen. 
Erwerbseinkommen für jedes Kind, für das An- (3) Die Sonderzahlung gebührt in der Höhe 
spruch auf die vorgenannten Leistungen besteht, der für den Monat Mai beziehungsweise Oktober 
200 S in voraus abzusetzen. An die Stelle dieses ausgezahlten_ Pension (Rente) einschließlich der 
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres Zuschüsse und der Ausgleichszulage, jedoch ohne 
der unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der je- die Wohnungsbeihilfe. Ruht der Pensions(Ren
weiligen Richtzahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfadlte ten)anspruch für den Monat Mai beziehungs
Betrag. weise Oktober ganz oder zum Teil wegen des 

(4) Tritt an die Stelle des Entgeltes Kranken- Zusammentreffens mit einem Anspruch auf 
geld aus der Krankenversicherung oder wird aus Krankengeld, so sind die Sonderzahlungen unter 
dieser Versicherung Anstaltspflege gewährt, so Außerachtlassung der Ruhensbestimmung des 
ruht für die Dauer des Bezuges des Krankengeldes § 90 beziehungsweise des § 90 a zu berechnen. 
oder der Gewährung von Anstaltspflege der Pen- (4) Die Sonderzahlungen sind zu im Monat 
sionsanspruch in der bisherigen Höhe weiter; Mai beziehungsweise Oktober laufenden Pen
der Gewährung von Anstaltspflege ist die Unter-

sionen (Renten) in diesen Monaten, sonst zugleich 
bringung des Versicherten in einem Genesungs-, mit der Aufnahme der laufenden Pensions-
Erholungs- oder Kurheim oder einer Sonderheil-" (Renten)zahlung flüssigzumachen. 
anstalt und der Ersatz der Verpflegskosten gemäß 
§ 131 oder § 150 gleichzustellen. (5) Ein schriftlicher Bescheid ist nur im Falle 

der Ablehnung und auch dann nur auf Be-
(,,) Waren die Voraussetzungen für die An- gehren des Pensions(Renten)berechtigten zu er

wendung des Abs. 1 nicht während eines ganzen teilen." 
Kalenderjahres gegeben, weil der Pensionsberech-
tigte nicht ständig beschäftigt war, oder hat der 
Pensionsberechtigte während eines Kalenderjahres 
ein Entgelt bezogen, das in den einzelnen Kalen
dermonaten nicht gleich hoch war, kann er beim 
leistungszuständigen Versicherungsträger bis 
31. März des folgenden Kalenderjahres bean
tragen, daß die Bestimmungen des Abs. 1 für das 
vorangegangene Kalenderjahr neuerlich ange
wendet werden, wobei als monatlich gebührendes 
Entgelt ein Zwölf tel des in diesem Kalenderjahr 
insgesamt gebührenden Entgeltes anzunehmen ist. 
Eine sold1e neuerliche Feststellung kann jederzeit 
auch von Amts wegen erfolgen. Ergibt sich daraus 
ein Mehrbetrag gegenüber dem zur Auszahlung 
gelangten monatlichen Pensionsbetrag, ist der 
Mehrbetrag dem Pensionsberechtigten zu erstat
ten. 

(6) Bei Anwendung des Abs. 1 sind mehrere 
Pensionsansprüche zu einer Einheit zusammen
zufassen. Der Ruhensbetrag ist auf mehrere be
teiligte Pensionsansprüche nach der Höhe der 
Grundbeträge aufzuteilen." 

12. § 105 hat zu lauten: 

"P e n s ion s (R e n t e n)
sonderzahlungen 

§ 105. (1) Zu Renten aus der Unfallversicherung 
und Pensionen aus der Pensionsversicherung, .die 
in den Monaten Mai beziehungsweise Oktober 
bezogen werden, gebührt je eine Sonderzahlung. 

(2) Wird die P.ension (Rente) einer anderen 
Person oder Stelle als dem ehemals versicherten 
Berechtigten (den berechtigten Hinterbliebenen) 
auf Grund' eines Ansprud1Süberganges über-

13. § 105 a Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

"Der Hilflosenzuschuß gebührt für Bezieher 
einer Pension aus der Pensionsversicherung im 
halben Ausmaß der Pension, jedoch mindestens 
436 S und höchstens 872 S; an die Stelle dieser 
Beträge -treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres 
die ',unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem 
jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) verviel
fachten Beträge." 

14. Nach § 108 ist als Abschnitt VI a emzu
fügen: 

"ABSCHNITT VI a 

Renten- und Pensionsanpassung 

Richtzahl 

§ 108 a. (1) Für jedes Kalenderjahr ist eme 
Richtzahl zu ermitteln, welche durch Teilung 
der durchschnittlichen Beitragsgrundlage des 
zweitvorangegangenen Kalenderjahres (Aus
gangsjahr) durch die durchschp.ittliche Beitrags
grundlage des drittvorangegangenen Kalender
jahres (Vergleichsjahr) gebildet wird. Dabei ist 
die für das Vergleichsjahr bereits ermittelte 
durchschnittliche Beitragsgrundlage durch die 
unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen der 
Abs. 3 und 4 neu zu ermittemde durchschnitt
liche Beitragsgrundlage zu ersetzen. Die Richt
zahl ist auf' drei Dezimalstellen zu runden. Das 
Bundesministerium für soziaIe Verwaltung hat 
die Richtzahl für jedes Kalenderjahr gleichzeitig 
mit der Verlautbarung des Gutachtens des Bei
rates für die Renten- und Pensions anpassung 
(§ 108 e) kundzumamen. 
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(2) Zur Ermittlung der durchschnittlichen Bei
tragsgrundlage eines Kalenderjahres (Abs. 1) sind 
die Pflichtversicherten, für die gemäß § 44 Abs. 1 
eine allgemeine Beitragsgrundlage vorgesehen ist, 
am 1. Februar und am 1. August dieses Jahres 
(Zählungstage) in die Lohnstufen (§ 46 Abs., 2 
bis 5) einzureihen. Maßgebend für die Einreihung 
ist die allgemeine Beitragsgrundlage am Ende des 
letzten vor dem jeweiligen Zählungstage gele
genen Beitragszeitraumes; kommt ein zuletzt 
vorangegangener Beitragszeitraum nicht in Be
trachi, so tritt an seine . Stelle der Beitragszeit
raum, in den der jeweilige Zählungstag fällt. 
Arbeitsunfähig Erkrankte, deren Beschäftigungs
verhältnis nicht gelöst ist, sind hiebei den Pflicht
versicherten mit der Maßgabe gleichzuhalten, daß 
für ihre Einreihung die letzte allgmeine Beitrags
grundlage vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
heranzuziehen ist. 

(3) Die Zahl der an dem jeweiligen Zählungs
tag in jeder Lohnstufeeingereihten Personen ist 
mit dem Tageswert (§ 46 Abs. 4) dieser Lohn
stufe zu vervielfachen. übersteigt im AusganO's
jahr der Tageswert von Lohnstufen die Höch~t
beitragsgrundlage des Vergleichsjahres (Abs. 1), 
so ist die Zahl der in diese Lohnstufen ein
gereihten Personen mit der Höchstbeitragsgrund-

C lage des Vergleichsjahres zu vervielfachen. 

(4) Bel der Anwendung der Abs. 1 bis 3 
bleiben die Lohnstufen außer Betracht in die 
Versicherte eingereiht wurden, deren atigemeine 
Beitragsgrundlage den Betrag des im Vergleichs
jahr (Abs. 1) in Geltung gestandemin Richtsatzes 
für Pensions berechtigte aus eigener Pensions
versicherung (§ 292 Abs. 3 lit. a) nicht über
steigt. 

(5) Die durchschnittliche Beitragsgrundlage 
eines Kalenderjahres ist der Betrag, der sich aus 
der Summe der nach Abs. 3 errechneten Beträge 
für beide Zählungstage und für alle Lohnstufen, 
geteilt durch die Summe der an den beiden 
Zählungstagen in Lohnstufen eingereihten Per
sonen unter Bedachtnahme auf Abs. 4 ergibt. 
Die durchschnittliche Beitragsgrundlage ist auf 
Groschen zu runden. 

Festsetzun-g der Höchstbeitrags
grundlage in der U n f a 11- und 

Pe n si 0 n s ver s i eh e run g 

§ 108 b. (1) Die Höchstbeitragsgrundlage in der 
Unfall- und Pensionsversicherung wird ent
sprechend der Xnderung des Meßbetrages 
(Abs. 2) festgesetzt. 

(2) Für das Jahr 1965 beträgt der Meßbetrag 
180 S. Für jedes weitere Kalenderjahr ist dieser 
M .. eßbetragneu festzusetzen. Der neue Meßbetrag I 
ergibt sich aus der Vervielfachung des letzten 
Meßbetrages mit der Richtzahl (§ 108 a Abs. 1) 

des Kalenderjahres, für das der Meßbetrag ne~ 
festzusetzen ist. Der MeßbetC<lg ist auf Groschen 
zu runden. 

(s) Höchstbeitragsgrundlage für die Beitrags
zeiträume eines Kalenderjahres ist der auf volle 
5 Saufgerundete Meßbetrag dieses Kalender
jahres. 

.Aufwertungsfaktoren 

§ 108 c. (1) Für Zwecke der Aufwertung von 
Beitragsgrundlagen, die zur Bildung der Be
messungsgrundlage heranzuziehen sind, sind mit 
Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres 
Aufwertungsfaktoren in der Weise festzustellen, 
daß die zuletzt in Geltung gestandenen Auf
wertungsfaktoren mit der Richtzahl dieses Jahres 
vervielfacht und auf drei Dezimalstellen gerundet 
werden; der Reihe dieser Aufwertungsfaktoren 
ist jeweils die Richtzahl dieses Jahres als Auf
wertungsfaktor für die Beitragsgrundlagen des 
drittvorangegangenen Jahres anzufügen. 

(2) Der erstmaligen Feststellung der Auf
wertungsfaktoren mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 
1966 sind folgende Aufwertungsfaktoren zu
grunde zu legen: 

für die Jahre 

1938 und früher 
1939 bis 1946 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Faktor 

13,500 
12,000 
6,750 
4,050 
3,400 
2,700 
2,000 
1,800 
1,700 
1,600 
1,550 
1,480 
1,420 
1,380 
1,350 
1,250 
1,160 
1,070. 

Feststellung der veränderlichen 
Werte durch das Bundes
ministerium für soziale 

Verwaltung 

§ 108 d. Durch Verordnung sind für jedes 
Kalenderjahr festzustellen: 

a) der Meßbetrag nach § 108 b Abs. 2; 

b) die Höchstbeitragsgrundlage nach § 108 b 
Abs.3; 

c) die Aufwertungsfaktoren nach § 108 c. 
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Bei rat· f ürd.i e Ren t e n- und Pe n
sionsanpas.sung 

§ 108-e. (1) Beim Bundesministerium für soziale 
Verwaltung ist ein Beirat für die Renten- und 
Pensionsanpassung zq errichten. 

(2) Dem Beirat gehören als stimmberechtigte 
Mitglieder an: 
je ein Vertreter der Bundesministerien für Finan

zen und für soziale Verwaltung; 
je zwei Vertreter des österreichischen Arbeitcr

kammertages und der Bundeskammer der ge
werblichen Wirtschaft; 

ein Vertreter des Hauptverbandes; 
drei Vertreter des österreichischen Gewerk

schaftsbundes; 
je ein yertreter <ler Präsidentenkonferenz der 

Landwirtschaftskammern österreichs und des 
Landarbeiterkammertages; 

je zwei vom Bundesministerium für Finanzen und 
vom Bundesministerium für soziale Verwal
tung zu entsendende Fachleute aus dem Bereich 
der Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften, die 
nach Tunlichkeit die akademische Lehrbefugnis 
besitzen sollen. 

Für jedes Mitglied ist gleichzeitig ein Stellver
treter zu entsenden. 

(3) Den Vorsitz im Beirat führt der Bundes
minister für soziale Verwaltung' oder ein von ihm 
bestellter Vertreter. Er hat die Mitglieder des 
Beirates bei Antritt ihres Amtes zur Amtsver
schwiegenheit sowie zur gewissenhaften und 
unparteiischen Ausübung ihres Amtes zu ver
pflichten. 

(4) Die Amtsdauer des Beirates beträgt jeweils 
fünf Jahre. Nach Ablauf der Amtsdauer hat der 
alte Beirat die Geschäfte solange weiterzuführen, 
bis der neue Beirat zusammentritt. Die Zeit der 
Weiterführung der Geschäfte durch den alten 
Beirat zählt auf die fünf jährige Amtsdauer des 
neuen Beirates. 

(5) Der Beirat ist bei Anwesenheit von minde
stens zwölf Mitgliedern (Stellvertreter~) beschluß
fähig. Ein Gutachten des Beirates im Sinne des 
Abs. 10 kommt nur dann zustande, wenn es der 
Meinung von mehr als der Hälfte der anwesen
den Mitglieder entspricht. Haben mindestens drei 
Mitglieder eine gemeinsame, von der einfachen 
Mehrheit des Beirates abweichende Meinung ver
treten, ist bei der Erstellung des Gutachtens auch 
diese Meinung zum Ausdruck .zu bringen. 

(s) Die näheren Bestimmungen über die Ge
schäftsordnung des Beirates erläßt das Bundes
ministerium für soziale Verwaltung durch Ver
ordnung. 

(7) Die Mitglieder des Bei~ates versehen ihr 
Amt auf Grund einer öffentlichen Verpflichtung 
als Ehrenamt. 

(s) Die Bürogeschäfte des Beirates sind vom 
Bundesministerium für soziale Verwaltung zu 
führen. 

(9) Den Mitgliedern des Beirates und den mit 
der Führung der Bürogeschäfte beauftragten Be
diensteten können Entschädigungen gewährt wer
den, deren Höhe das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Finanzen festzusetzen hat. 
Die Kosten des Beirates trägt der Bund. 

(10) Der Beirat hat bis 31. Mai eines jeden Jahres 
dem Bundesministerium für soziale Verwaltung 
ein Gutachten darüber vorzulegen, ob für die 
Anpassung der in den §§ 108 g und 108 h ange
führten Renten und Pensionen als Anpassungs
faktor die Richtzahl oder welcher andere Faktor 
herangezogen werden soll. Das BundesIIlini
sterium für soziale Verwaltung hat das Gut
achten unverzüglich im "Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung" zu verlautbaren. 

(11) Bei Erstellung seines Gutachtens hat der 
Beirat auf die volkswirtschaftliche Lage und deren 
Entwicklung sowie auf die Änderungen· des Ver
hältnisses der Zahl der in der Pensionsversiche
rung Pflichtversicherten zur Zahl der aus dieser 
Versidlerung Leistungsberedltigten Bedacht zu 
nehmen. 

(12) Die Behörden des Bundes, die gesetzlimen 
beruflimen Vertretungen der Versicherten. und 
der Dienstgeber, die Träger der Unfall- und der 
Pensionsversimerung und der Hauptverband sind 
verpflimtet, dem Beirat auf Verlangen alle ihnen 
zur Verfügung stehenden Unterlagen vorzulegen, 
die zur Erfüllung seiner Aufgaben etforderlim 
sind. Das Bundesministeiium für· soziale Verwal
tung hat darüber hinaus von sim aus dem Beirat 
alljährlim eine Berechnung über die voraussimt
lime Gebarung der Träger der Pensionsversidle
rung nam diesem Bundesgesetz für die folgenden 
fünf Jahre so rechtzeitig vorzulegen, daß sie dem 
Beirat bei Erstellung seines Gutachtens zur Ver
fügung steht. 

Festsetzung des Anpassungs
faktors 

§ 108 f. (1) Der Bundesminister für soziale 
Verwaltung hat für jedes Jahr den Anpassungs
faktor (§ 108 e Abs. 10) unter Bedamtnahme auf 
das Gutamten des Beirates für die Renteil- und 
Pensionsanpassung durch Veror~nung festzu
setzen. 

(2) Kommt ein Gutamten des Beirates nach 
§ 108 e Abs. 10 nimt zustande oder legt der Bei
rat das Gutamten nimt rechtzeitig vor, hat der 
Bundesminister für soziale VerWaltung den An
passungsfaktorunter Bedamtnahmeauf ditl 
volkswirtschaftlime Lage und· deren Entwick
lung sowie auf die Anderungen des Verhältnisses 
der Zahl der in der Pensionsversimerung Pflimt
versimerten zur Zahl der aus dieser V,ersicherung 
Leistungsberechtigten durch Verordnung fest
zusetzen. 
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(3) Die-Verordnung über den Anpassungs
faktor nach Abs. 1 oder 2 ist nach Zustimmung 
durch die -Bundesregierung -- .vom Bundesminister 
für soziale Verwaltung dem Hauptausschuß des 
Nationalrates Zur Zustimmung vorzulegen. Die 
Zustimmung der Bundesregierung ist bis späte
stens 10. Juli eines jeden Jahres zu beantragen. 

Anpassung der Renten aus der 
Unfallversicherung 

§ 108 g. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres sind die Renten aus der Unfall
versicherung mit dem Anpassungsfaktor zu ver
vielfachen; soweit Renten nicht. nach festen Be
trägen bemessen sind, gilt dies jedoch nur dann, 
wenn der Versicherungsfall vor dem 1. Jänner 
des zweitvorangegangenen Jahres eingetreten ist. 

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Rente 
zugrunde zu legen, auf die nach den am J 1. De
zember des vorangegangenen Jahres in Geitung 
gestandenen Vorschriften Ansprum bestand, 
jedom mit Ausnahme der Kinderzuschüsse und 
des Hilflosenzusmusses und vor Anwendung von 
Ruhensbestimmungen. Sie erfaßt im gleimen 
Ausmaß alle Rentenbestandteile. 

(3) Zu der _ nam Abs. 1 und - 2 gebührenden 
Rente treten Kinderzuschüsse und der Hilflosen
zusmuß nam den hiefür- geltenden Vorschriften. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten 
-entsprechend auch für andere Geldleistungen aus 
der Unfallversicherung, deren Höhe sim nach 
der Bemessungsgrundlage (nach dem Jahres
arbeitsverdienst) bemißt. 

(5) Bei Anwendung der Abs. 1 und 4 ist in 
den Fällen des § 180 von dem Zeitpunkt aus
zugehen, zu dem die Rente neu festgestellt 
wurde; in den Fällen des § 215 Abs. 3 ist vom 
Todestag des Versicherten auszugehen, falls der 
Unterhaltsanspruch nicht höher war als 20 v. H. 
der Bemessungsgrundlage. 

(6) Bei der Anwendung _ des Abs. 5 und der 
§§ 207 Abs. 1, 210 Abs. 3, 213 Abs. 2 und 220 
tritt an die Stelle -der Bemessungsgrundlage der 
mit dem Anpassungsfaktor vervielfachte Betrag 
der Bemessungsgrundlage. Diese Vervielfachung 
ist ab 1. Jänner eines jeden Jahres in der Weise 
vorzunehmen, daß der Vervielfachung der für 
das vorangegangene Jahr ermittelte Betrag zu
grunde zu legen ist. 

A n pas s u n g- der P e n s ion e n aus der 
Pensionsversicherung 

§ 108 h. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres sind die Pensionen aus der 
Pensionsversicherung, mit Ausnahme des Knapp
schaftssoldes, für die der Stichtag -(§ 223 Abs. 2) 
vor dem 1. Jänner des vorangegangenen Jahres 
liegt, mit dem Anpassungsfaktor zu verviel
fachen. 

(2) Der Anpassung nam Abs. 1 ist die Pension 
zugrunde zu legen, auf die nach den am 31. De
zember des vorangegangenen Jahres in Geltung 
gestandenen Vorsmriften Anspruch bestand, je
dom mit Ausnahme der Kinderzuschüsse, des 
Hilflosenzuschusses und der Ausgleichszulage 
und vor Anwendung von Ruhensbestimmungen. 
Sie erfaßt im gleichen Ausmaß alle Pensions
bestandteile. 

(3) Zu der nam Abs. 1 und 2 gebührenden 
Pension treten im Sinne der Abs. 1. und 2 an
gepaßte Kinderzusmüsse, der Hilflosenzuschuß 
und die Ausgleimszulage nach den hiefür gel~ 
tenden Vorschriften. 

(4) Bei der Anwendung der §§ 240, 267, 270 
und 289 gilt § 108 g Abs. 6 entsprechend. 

Anpassung fester Beträge 

§ 108 i. Sind nam den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes feste Beträge mit der Rimtzahl 
beziehungsweise mit dem Anpassungsfaktorzu 
vervielfamen, ist diese Vervielfachung mit Wirk
samkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres in der 
Weise vorzunehmen, daß der Vervielfachung mit 
der Richtzahl beziehungsweise mit dem An
passungsfaktor der im vorangegangenen Jahr in 
Geltung gestandene Betrag zugrunde zu legen ist. 
Die vervielfachten Beträge - ausgenommen der 
Meßbetrag nach § 108 b Abs. 2 - sind auf volle 
Schillinge zu runden. Die sich hienam ergebenden 
Beträge sind durch Verordnung des Bundes
ministeriums für soziale Verwaltung festzu-_ 
stellen. 

Anpassung der Leistung~n von 
Amts wegen 

§ 108 k. Die Anpassung der Leistungen gemäß 
den Bestimmungen der §§ 108 g und 108 h ist 
von Amts wegen vorzunehmen. 

Sicherung der Mittel der 
Pensionsversicherung 

§ 1081. Reimen die Beiträge für die Versicher
ten (§ 51 Abs. 1 Z. 3) und der Beitrag des 
Bundes (§ 80) zur Bedeckung des Aufwandes der 
Träger der Pensionsversimerung nimt aus, hat 
der Bundesminister für soziale Verwaltung der 
Bundesregierung remtzeitig Maßnahmen zur 
Herstellung des finanziellen Gleimgewimtes 
vorzuschlagen, wobei aum auf die Bildung ent
sprechender Vermögensreserven Bedacht zu 
nehmen ist." 

15. Im § 122 Abs. 2 Z. 2 ist alsdrittletzter 
Satz folgender Satz einzufügen: 

"An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf 
§ 108 i mit der jeweiligen Richtzahl (§ 108 a 
Abs. 1) vervielfamte Betrag." 

709 der Beilagen X. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)12 von 23

www.parlament.gv.at



709 der Beilagen 13 

16. Im § 152 Abs. 1 ist als vorletzter Satz 
folg.ender Satz einzufügen: 

"An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf 
S 108 i mit der jeweiligen Richtzahl (§ 108 a 
Abs. 1) vervielfachte Betrag." 

17. § 181 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a in 
der Unfallversicherung Teilversicherten, dl.e selb
ständig Erwerbstätige sind, gilt 'als Bemessungs
grundlage ein Betrag von 12.385 S im Kalender
jahr. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jän
ner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1967, 
der unter Bedachtnahmeauf § 108 i mit dem 
jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) verviel
fachte Betrag. Wird die Höherversicherung gemäß 
§ 20 Abs. 1 in Anspruch genommen, so erhöht 
sich die Bemessungsgrundlage um die der Bei
tragszahlung gemäß § 77 Abs. 4 zugrunde ge
legten Beträge." 

18. § 182 a hat zu lauten: 

"Ausmaß der monatlichen Rente 

§ 182 a. Die nach den Bestimmung~n der 
§§ 205, 205 a, 207, 215, 216, 218 und 219 er
mittelten Renten (Kinderzuschüsse) gebühren 
monatlich in der Höhe eines Vierzehntels des 
Jahresbetrages. " 

19. § 195 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

"Das Taggeld beträgt 10 S." 

20. Im § 214 Abs. 2 ist der Betrag von 400 S 
durch den Betrag von 1000 S zu ersetzen. 

21. Im § 227 ist am Sdiluß der Z. 2 der Punkt 
durch einen Strichpunkt zu ersetzen; als Z. 3 ist 
anzufügen: 

,,3. in dem Zweige der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitragszeit. vor
liegt,die Zeiten, während derer eine Versicherte 
Wochen geld bezog oder während derer dieser 
Anspruch ruhte.'" 

22. Im § 228 Abs. 1 ist der Punkt am Schluß 
der Z. 4 durch einen Strichpunkt .zu ersetzen; 
als Z. 5 ist anzufügen: 

,,5. in dem Zweige der Pensionsversicherung, in 
dem die letzte vorangegangene Beitrags- oder 
Ersatzzeit vorliegt, nachdem 31. Dezember 1938 
gelegene Zeiten, während derer eine Versicherte 
Wochengeld bezog oder während derer dieser 
Anspruch ruhte." 

23. a) Im § 242 Abs. 3 lit. a ist der Aus
druck "Faktor nach Anlage 5" durch den Aus
druck "Aufwertungsfaktor (§ 108 c)" Zu ersetzen. 

b) Im § 242 Abs. 3 lit. h ist der AusdruCk 
"Faktor (Anlage 5)" durch den Ausdruck "Auf
wertungsfaktor (§ 108 c)" zu ersetzen. 

c) Im § 242 Abs. 3 lit. c ist der Ausdruck 
"Faktor" durch den Ausdruck "Aufwertungs
faktor (§ 108 c)" und der Punkt am Schluß der 
lit. c durch einen Strichpunkt zu ersetzen. 

d) Dem § 242 Abs. 3 ist als lit. cl anzufügen: 

"d) Beitragsgrundlagen nach § 243 Abs. 1 Z. 4 
lit. d mit dem der zeitlichen Lagerung der 
Ersatzzeit entsprechenden Aufwertungs

. faktor (§ 108 c)." 

. 24. Im § 243. Abs. 1 Z. 4 ist der Punkt am. 
Schluß der lit. c durch einen Strichpunkt zu er
setzen; als lit. d ist anzufügen: 

"d) für Ersatzzeiten nach § 227 Z. 3. und § 228 
Abs. 1 Z. 5 das Wochengeld, auf das die 
Versicherte Anspruch hatte!' 

25. § 247 wird aufgehoben. 

26. a) Im § 248 Abs. 2 letzter Satz ist der 
Ausdruck "Faktor (Anlage 5)" durch den Aus
druck "Aufwertungsfaktor (§ 108 c)" zu er
setzen. 

b) § 248 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Für die Bemessung des besonderen Stei

gerungsbetrages sind Beiträge zur Höh,erversiche
rung, die für nach dem 31. Dezember 1955 ge
legene Versicherungszeiten entrichtet wurden, mit 
den ihrer zeitlichen Lagerung entsprechenden 
Aufwertungsfaktoren (§ 108 c) aufzuwerten." 

c) Im § 248 Abs. 4 ist der Ausdruck "Faktor 
(Anlage 5)" durch den Ausdruck "Aufwertungs
faktor (§ 108 c)" Zu ersetzen. 

27. a) Im § 250 Abs.2 erster Satz zweiter Halb
satz ist der Ausdruck "Faktor (Anlage 5)" durch 
den' Ausdruck "Aufwertungsfaktor (§ 108 c)" zu 
ersetzen. 

b) Dem§ 250 Abs. 4 ist folgender Satz anzu
fügen: 
"Für die Aufwertung dieser Beiträge ist § 248 
Abs. 2 letzter Satz entsprechend anzuwenden." 

28. § 251 a Abs. 3 Z. 8 wird aufgehoben. 

29. § 253 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Anspruch auf Alterspension hat der Ver
sicherte nach Vollendung des 65. Lebensjahres, 
die Versicherte nach Vollendung des 60. Lebens
jahres, wenn die allgemeinen Voraussetzungen 
für den Anspruch (§ 235) erfüllt sind und der 
(die) .versicherte am Stichtag (§223 Abs. 2) in 
der Pensionsversicherung . nicht pflichtversichert 
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ist; eine. Pflichtversicherung auf Grund einer Be~ 
schäftigung mit einem im Monat gebührenden 
Entgelt von nicht mehr als 900 S hat hiebei 
außer Betracht zu bleiben. An die Stelle dieses 
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweili
gen Richtzahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Be
trag." 

30. § 262 hat zu lauten: 

"K i n der z u s c h ü s s e 

§ 262. (1) Zu den Leistungen aus den Versiche
rungsfällen des Alters und zur Invaliditätspension 
gebührt für jedes Kind (§ 252) ein Kinderzuschuß. 
Ober das vollendete 18. Lebensjahr wird der 
Kinderzuschuß nur auf besonderen Antrag ge
währt. 

. (2) Der Kinderzuschuß gebührt im Ausmaß von 
5 v. H. der Bemessungsgrundlage, wenn mehrere 
Bemessungsgrundlagen . angewendet sind, der 
höchsten Bemessungsgrundlage. Der Kinder
zuschuß beträgt mindestens 58 S monatlich. An 
die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres der. unter Bedachtnahme auf § 108 i 
mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) 
vervielfachte Betrag." 

31. § 264 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

"Die Witwenpension na.ch § 258 Abs. 4 darf den 
gegen den Versicherten zur Zeit seines Todes be
stehenden und mit dem der zeitlichen Lagerung 
des Todestages entsprechenden Aufwertungs
faktor . (§ 108 c) aufgewerteten Anspruch auf 
Unterhalt (Unterhaltsbeitrag) sowie die der 
hinterlassenen Witwe aus demselben Versiche
rungsfall gebührende Witwenpension nicht über
steigen." 

32. § 276 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Anspruch auf . Knappschaftsalterspension 
hat der Versicherte nach Vollendung des 65., die 
Versicherte nach Vollendung des 60. Lebens
jahres, wenn die allgemeinen Voraussetzungen 
für den Anspruch (§ 235) erfüllt sind und der 
(die) Versicherte am Stichtag (§223 Abs.2) in der 
Pensionsversicherung nicht pflichtversichert ist; 
eine Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäf
tigung mit einem im Monat gebührenden Entgelt 
von nicht mehr als 900 S hat hiebei außer Be
tracht zu bleiben. An die Stelle dieses Betrages 
tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter 
Bedachtnahme auf § 108 i mit der jeweiligen 
Richtzahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag." 

33. Im §283 ist der Betrag von 200 S durch 
den Betrag von 250 S zu ersetzen. 

Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres 
der unter Bedachtnahme auf § 108 i mit der 
jeweiligen Richtzahl (§ 108 a Abs. 1) ver
vielfachte Betrag;" 

b) § 292 Abs. 2 lit. I hat zu lauten: 
,,1) zwei Drittel der nach dem Kriegsopfer

versorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152, 
und dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. 
Nr. 183/1947, gewährten Grund- und 
Elternrenten;" 

c) Im § 292 Abs. 3 sind naCh den Worten "Der 
Richtsatz beträgt" die Worte "unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 4" einzufügen. 

d) Im § 292 ist ein Abs. 4 mit folgendem Wort
laut einzufügen: 

,,(4) An die Stelle der Richtsätze und der Richt
satzerhöhungennach Abs. 3 treten ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 108 i mit dem Anpassungsfaktor (§ 108 f) ver
vielfachten Beträge." . 

e) Im § 292 erhalten die bisherigen Abs. 4, 5 
und 6 die Bezeichnung Abs. 5, 6 und 7. 

35. § 292 a Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Als monatliche Unterhaltsverpflichtung im 
Sinne des Abs. 1 gelten, gleichviel ob und in 
welcher Höhe die Unterhaltsleistung tatsächlich 
erbracht wird, 28 v. H. des um den Betrag des 
Richtsatzes für Pensionsberechtigte aus eigener 
Pensionsversicherung (§ 292 Abs. 3 lit. a) ver
minderten monatlichen· Nettoeinkommens des 
Unterhaltspflichtigen. " 

36. a) Dem § 296 Abs. 1 ist folgender Satz 
anzufügen: 

"Erhöhungen der Ausgleichszulage auf Grund der 
Bestimmungen des § 292 Abs. 2 lit. hund Abs. -4 
sind von Amts wegen festzustellen." 

b). Dem § 296 sind als Abs. 3 und 4 anzufügen: 

,,(3) Auf Grund einer Anpassung der Rente 
oder Pension gemäß den Bestimmungen des Ab
schnittes VI a des Ersten Teiles ist eine Ne.ufest
stellung der Ausgleichszulage nicht vorzunehmen. 
Die sich ergebenden Mehrbeträge an Rente oder 
Pension vermindern eine zu der Pension gebüh
rende Ausgleichszulage. 

(4) Bei einer Anpassung von Pensionen, die nach 
den Bestimmungen des Gewerblichen Selbständi
gen-Pensionsversicherungsgesetzes gebühren, so
wie bei allgemeinen Erhöhungen der Renten 
nach dem Landwirtschaftlichen Zuschußrenten
versicherungsgesetz gilt Abs. 3 entsprechend." 

34. a) § 292 Abs. 2 lit. h hat zu lauten: 37~ a) § 302 Abs. 2 zweiter Satz hat zu lauten: 
"h) von Lehrlingsentschädigungen ein Betrag "In allen übrigen Fällen sowie auchr für den Fall, 

von '300 S monatlich; an die Stelle dieses daß das aus der Krankenversicherung sonst 
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gebührende Familiengeld niedriger ist als 20 S 
täglich, gebührt ein Familiengeld in der Höhe 
von 20 S täglich." 

b) § 302 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Das Taggeld beträgt 10 S täglich." 

b) § 529 Abs. 6 zweiter Satz hat zu lauten: 

,,§ 309 zweiter Satz ist anzuwenden." 

c) § 529 Abs. 11 hat zu lauten: 
,,(11) Auf den überweisungsbetrag nach Abs. 1 

und die Beitragserstattung nach Abs. 5 ist § 310 
anzuwenden. " 

38. a) Im § 309 hat die AbsatzbezeiChnung 43. Die Anlage 5 zum Allgemeinen Sozial-
,,(1)" zu entfallen. versicherungsgesetz wird aufgehoben. 

b) § 309 Abs. 2 wird aufgehoben. 
Artikel 11 

39. § 311 Abs. 5 erster Satz hat zu lauten: Das Gewerbliche Selbständigen-Pensionsver-

"Der überweisungsbetrag beträgt für jeden in sicheruO:gsgesetz, BGBI. Nr. 292/1957, in der 
einem nach diesem Bundesgesetz pensionsversiche- Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 157/1958, 
rungsfreien oder nach· früherem Recht renten-j BGBL Nr. 65/1959, BGBL Nr. 291/1959, BGBI. 
versicherungsfreienDienstverhältnis zugebrachten Nr. 169/1960,BGBI. Nr. 295/1960, BGBI. Nr.HI 
Monat 7 v. H. des auf den Monat entfallenden 1962, BGBI. Nr. 324/1962, BGBI. Nr. 86/1963, 
Entgeltes (§ 49), auf das der Dienstnehmer im BGBI. Nr. 185/1963, BGBI. Nr. 254/1963, BGBL 
letzten Monat vor seinem Ausscheiden (§ 11 Nr. 321/1963, BGBI. Nr. 30211964 und BGBl. 
Abs. 5) Anspruch gehabt hat, höchstens jedoch Nr. 82/1965, wird abgeändert wie folgt: 
von dem Betrag von 1800 S, wenn das Ausschei
den vor dem 1. August 1954 erfolgte beziehungs
weise bei späterem Ausscheiden höchstens vom 
Dreißigfachen der im Zeitpunkt des Ausscheidens 
in Geltung gestandenen Höchstbeitragsgrundlage 
in der Pensiop.sversicherung (§ 45 Abs. 1 lit. b)." 

40. Dem § 367 ist ein Abs. 3 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(3) Abweichend von den Bestimmungen der 
Abs. 1 und 2 sind Bescheide über die Auswirkung 

a) von Renten- oder Pensionsanpassungen 
gemäß den Bestimmungen des Abschnittes. 
VIa des Ersten Teiles, 

b) von Vervielfachungen fester Beträge mit d~r 
jeweiligen Richtzahl beziehungsweise mit 
dem jeweiligen Anpassungsfaktor 

nur zu. erlassen, wenn der Berechtigte dies bis 
zum Ablauf des Kalenderjahres verlangt, für das 
die Anpassung (Vervielfachung) vorgenommen 
wurde." 

41. Im § 522 g Abs. 2 ist der Ausdruck "Faktor 
(Anlage 5)" durch den Ausdruck "Aufwertungs
faktor (§ 108 c)" zu ersetzen. 

1. § 17 Abs. 4 hat zu lauten:' 

,,(4) Die Beitragsgrundlagebeträgt, wenn Ein
künfte im Betrag von weniger als 600 S oder 
überhaupt keine Einkünfte vorliegen, 600 S 
(Mindestbeitragsgrundlage). An die. Stelle dieses 
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme auf § 32 f mit der jeweiligen· 
Richtzahl (§ 32 a) vervielfachte Betrag. Die Bei
tragsgrundlage darf die Höchstbeitragsgrundlage 
nicht überschreiten. Höchstbeitragsgrundlage ist 
der gemäß § 32 b jeweils festgesetzte Betrag." . 

2. a) § 18 Abs. 1 erster Halb satz hat zu lauten: 

"Die in der Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz Pflichtversicherten haben für· die 
Dauer der Versicherung einen Hundertsatz der 
Beitragsgrundlage als Beitrag zu leisten~ Dieser 
Hundertsatz hat dem auf den in der Pensions
versicherung der Arbeiter bei der Pensionsver
sicherungsanstalt der Arbeiter Pflichtversimerten 
entfallenden Beitragssatz zu entsprechen und be
trägt demnach 
ab 1. Mai 1965 ................. . 
ab 1. Jänner 1967 ................ . 
ab 1. Juli 1968 ................. ; 

8:0 v.H. 
8'25 v. H. 
8"5 v. H. 

ab 1. Juli 1970 .................. 875 v. H.;" 

42. a) § 529 Abs. 3 Et. a und b haben zu b) Im § 18 Abs. 2 erster Satz ist der Ausdruck 
lauten: "einen Beitrag in der Höhe von 360 S monat-

lich zu leisten" durch den Ausdruck "monatlich 
"a) wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Jän- einen von der Höchstbeitragsgrundlage (§ 17 

ner 1962 eingetreten ist, mit dem Faktor Abs. 4) bemessenen Beitrag zu leisten" zu er~ 
1,100; setzen. 

b) wenn der Versorgungsfall nach dem 31. De- , 
zember 1961 eintritt, mit dem im Zeit- 3. a) § 26 Abs. 1 zweiter Satz hat zu lauten: 
punkt des Eintrittes des Versorgungsfalles I "Diese B. eitragsgrundlage ist mit dem ihrer: zeit
für das Jahr 1956 geltenden Aufwertungs- lichen Lagerung entsprechenden Aufwertungs
faktor (§ 108 c)." .. I faktor (§ 32 c) aufzuwerten, jedoch höchstens bis 
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zu der Höchstbeitragsgrundlage (§ 17 Abs. 4). 
Diese Aufwertung ist bei jeder Knderung der 
Aufwertungsfaktoren vorzunehmen." 

b) Im § 26 Abs. 2 erster Satz ist der Ausdruck 
"jedoch nicht unter 500 S für den Kalendermonat 
zuzulassen" durch den Ausdruck "jedoch nicht 
unter der Mindestbeitragsgrundlage (§ 17 Abs. 4) 
zuzulassen"zu ersetzen. 

c) § 26 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Die Weiterversicherten haben einen 'Beitrag 

zu entrichten, der mit dem Doppelten des für 
Pflichtversicherte geltenden Beitragshundertsatzes 
zu bemessen ist." 

d) § 26 Abs. 4 erster Satz hat zu lauten: 
"Für die Höherversicherung sind Beiträge in einer 
vom Versicherten gewählten Höhe, monatlich 
aber mindestens 30S zu entrichten; der jährliche 
Beitrag darf 7200 S nicht übersteigen." 

4. § 27 hat zu lauten: 

"B und e sb e i t rag; übe r w eis u n gau s 
dem Aufkommen an Gewerbe

steuer 

§ 27. (1) In der Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz leistet der Bund einen Bei
trag in folgender Höhe: 
für das Jahr 1966 ... , ............ 25'5 v. H. 
für das Jahr 1967 ................ 26'5 v. H. 
für das Jahr 1968 ................ 27'5 v. H. 
für das Jahr 1969 ................ 28'0 v. H. 
ab dem Jahr 1970 ................ 29'0 v. H 

des für das einzelne Geschäftsjahr erwachsenden 
Aufwandes, ausgenommen die Aufwendungen 
für die Ausgleichszulagen. 

(2) Die Behörden der Bundesfinanzverwaltung, 
denen gemäß § 17 des Gewerbesteuergesetzes 
1953 die Erhebung der Gewerbesteuer nach dem 
Gewerbeertrag ,und dem Gewerbekapital obliegt, 
haben vom Aufkommen an Gewerbesteuer nach 
dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital für 
jedes Kalenderja~r den Betrag, um den 101'5 v. H. 
des für das einzelne Geschäftsjahr erwachsenden 
Aufwandes - ausgenommen die Aufwendungen 
für die Ausgleichszulagen - die Einnahmeri des 
Versicherungsträgers für das betreffende Ge
schäftsjahr, einschließlich der Einnahmen nach 
Abs. 1 - ausgenommen die Ersätze für Aus
gleichszulagen - übersteigen, einzubehalten und 
an die Pensionsversicherungsanstalt der gewerb
lichen Wirtschaft zu überweisen. 

(3) Der halbe Mehrertrag jedes Geschäftsjahres 
ist abgesondert vom übrigen Vermögen des Ver
sicherungsträgers fruchtbringend entweder in 
mündelsicheren inländischen W ertpa pieren oder 
in gebundenen Einlagen bei Kreditunternehmun
gen von anerkanntem Ruf anzulegen. über die 

so angelegt~n Mittel darf der V ersicherungst~äget 
nur verfügen, um eine ungünstige Kassenlage zu 
beheben, die dadurch entstanden ist, daß die Ein
nahmen oder der Pensionsaufwand oder beide 
Größen von der Berechnung nach § 32 h erheb
lich abweichen. Die Verfügung bedarf der Zu
stimmung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes
ministerium für Finanzen. 

(4) Der Beitrag des Bundes (Abs. 1) und die 
überweisung aus dem Aufkommen an Gewerbe
steuer (Abs. 2) sind in den Monaten April und 
September mit einem Betrag in der Höhe des 
voraussichtlichen Aufwandes der in den folgen
den Monaten zur Auszahlung gelangenden 
Pensionssonderzahlung zu bevorschussen. Der 
restliche Beitrag des Bundes und die restliche 
überweisung aus dem Aufkommen an Gewerbe
steuer sind monatlich im erforderlichen Ausmaß, 
nach Tunlichkeit mit je einem Zwölf tel zu bevor
schussen." 

5. Nach § 32 ist als Abschnitt VII einzufügen: 

"ABSCHNITT VII 

Pensionsanpassung 

R ich t z a h I und A n pas s u n g s
faktor 

§ 32 a. Die nach den Vorschrif!;en des Ab
schnittes VI a des Ersten Teiles des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes ermittelte und kund
gemachte Richtzahl gilt auch für die Pensions
anpassung nach dies,em Bundesgesetz; der Bundes
minister für soziale Verwaltung hat den für den 
Bereich des Allgemeinen, Sozialversicherungs
gesetzes durch Verordnung festgesetzten An
passungsfaktor auch für den Bereich des Gewerb':' 
lichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes 
als verbindlich zu erklären. 

Fes t set z u n g d e t H ö c h s t bei t rag s
grundlage 

§ 32 b. (1)' Die Höchstbeitragsgrundlage wird 
entsprechend der Knderung des, Meßbetrages 
(Abs. 2) festgesetzt. 

(2) Für das Jahr 1966 beträgt der Meßbetrag 
192'60 S. Für jedes weitere Kalenderjahr ist 
dieser Meßbetrag neu festzusetzen. Der neue 
Meßbetrag ergibt sich aus der Vervielfachung des 
letzten Meßbetrages mit der Richtzahl (§ 32 a) 
des Kalenderjahres, für das der Meßbetrag neu 
festzusetzen ist. Der Meßbetrag ist auf Groschen 
zu runden. 

(a) Höchstbeitragsgrundlage für die Beitrags
monate eines Kalenderjahres ist das Dreißigfache 
des auf volle 5 Saufgerundeten Meßbetrages 
dieses Kalenderjahres. 
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Auf wer tun g s f a k to ren 

§ 32 c. (i) Für Zwecke der Aufwertung von 
Beitragsgrundlagen, die zur Bildung der Bemes
sungsgrundlage heranzuziehen sind, sind mit 
Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres Auf
wertungsfaktoren in der Weise festzustellen, daß 
die zuletzt in Geltung gestandenen Aufwertungs
faktoren mit der Richtzahl dieses Jahres verviel
facht und auf drei Dezimalstellen gerundet 
werden; der Reihe dieser Aufwertungsfaktoren 
ist jeweils die Richtzahl dieses Jahres als Auf
wertungsfaktor für die Beitragsgrundlagen des 
drittvorangegangenen Jahres anzufügen. 

(2) Der erstmaligen Feststellung der Aufwer
tungsfaktoren mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 
1966 sind folgende Aufwertungsfaktoren zu
grunde zu legen: 

für die Jahre 

1938 und früher 
1939 bis 1946 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Faktor 

13,500 
12,000 
6,750 
4,050 
3,400 
2,700 
2,000 
1,800 
1,700 
1,600 
1,550 
1,480 
1,420 
1,380 

. 1,350 
1,250 
1,160 
1,070. 

Feststellung der veränderlichen 
Wer ted u r c h das B und e s m i n i

sterium für soziale Verwaltung 

§ 32 d: Durch Verordnung sind für jedes 
Kalenderjahr festzustellen: 

a) der Meßbetrag nach § 32 b Abs. 2; 
b) die Höchstbeitragsgrundlage nach § 32 b 

Abs.3; 
c) die Aufwertungsfaktor~n nach § 32 c. 

A n pas s u n.g der. Pe n s ion e n 

§ 32 e. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres sind die Pensionen, für die der 
Stichtag (§ 59 Abs. 2) vor dem 1. Jänner des 
vorangegangenen Jahres liegt, mit dem Anpas
sungsfaktor zu vervielfachen. 

(2) Der Anpassung nach Abs. 1 ist die Pension 
zugrunde zu legen, auf die nach den am 31. De-

zember des vorangegangenen Jahres in Geltung" 
gestandenen Vorschriften Anspruch' bestand, je
doch mit Ausnahme der Kinderzuschüsse, des 
Hilflosenzuschusses, der Ausgleichszulage und des 
Zuschlages nach § 80 Abs. 5 und. § 85 Abs. 3 
und vor Anwendung von Ruhensbestimmungen. 
Sie erfaßt im gleichen Ausmaß alle Pensions
bestandteile. 

(3) Zu der nach Abs. 1 und 2 gebührenden Pen
sion treten im Sinne der Abs. 1 und 2 angepaßte 
Kinderzuschüsse, der Hilflosenzuschuß, die Aus
gleichszulage und die Zuschläge nach § 80 Abs.5 
und § -85 Abs. 3 nach den hiefür geltenden Vor
schriften. 

(4) Bei der Anwendung der §§. 67 und 68 tritt 
an die Stelle der Bemessungsgrundlage der mit 
dem Anpassungsfaktor vervielfachte Betrag. Diese 
Vervielfachung ist ab 1. Jänner eines jeden Jahres 
in der Weise vorzunehmen, daß der Verviel
fachung der für das vorangegangene Jahr er
mittelte Betrag zugrunde zu legen ist. 

(5) Bei der Anwendung des § 88 gilt Abs. 4 
entsprechend. 

Anpassung fester Beträge 

§ 32 f. Sind nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes feste Beträge mit der Richtzahl 
beziehungsweise mit dem Anpassungsfaktor zu 
vervielfachen, ist diese Vervielfachung mit Wirk
samkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahres in der 
Weise vorzunehmen, daß der Vervielfachung mit 
der Richtzahl beziehungsweise mit dem Anpas
sungsfaktor der im vorangegangenen Jahr in Gel
tung gestandene Betragzugru,nde zu legen ist. Die 
vervielfachten Beträge - ausgenommen der Meß
betrag nach § 32 b -'- sind auf volle Schillinge 
zu rund~n. Die sid\ hienach ergebenden Beträge 
sind durch Verordnung des Bundesministeriums 
. für soziale Verwaltung festzustellen. 

A n pas s u n g. der Lei s tu ng e n 
von Amts wegen 

§ 32 g. Die Anpassung der Leistungen gemäß 
den Bestimmungen des § 32 e ist von Amts 
wegen vorzunehmen. 

Vorausberechnung der Gebarttng 
und Sicherung der Mittel der 

Pensionsversicherung· 

§ 32 h. (1) Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung hat alljährlich mit der Berechnung 
nach § 108 e Abs. 12 des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes dem Beirat für die Renten
und Pensionsanpassung (§ 108 e des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes) auch eine Berech
nung der voraussichtlichen Gebarung der Pen
sionsversicherungsanstalt 'der gewerblichen Wirt
schaft für die folgenden fünf Jahre vorzulegen. 

(2) Reichen die Beiträge der Versünerten: (§ 18), 
der Beitrag des Bundes und die überweisung 
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aus Mitteln der Gewerbesteuer (§ 27) zur Be- I Pensions berechtigte während' eines Kalender
deckung des Aufwandes der Pensionsversiche- jahres ein Entgelt bezogen, das in den einzelnen 
rungsanstalt nicht aus, hat der Bundesminister Kalendermonaten nicht gleich hoch war, kann er 
für soziale Verwaltung der Bundesregierung beim Versicherungsträger bis 31. März des fol
rechtzeitig Maßnahmen zur Herstellung des genden Kalenderjahres beantragen, daß die Be
finanziellen Gleichgewichtes vorzuschlagen, wo- stimmungen des Abs. 1 für das vorangegangene 
bei auch auf die Bildung entsprechender Ver- Kalenderjahr neuerlich angewendet werden, wo
mögensreserven Bedacht zu nehmen ist." bei als monatlich gebührendes Entgelt ein Zwölf-

tel des in diesem Kalenderjahr insgesamt gebüh

6. § 42 hat zu lauten: 
renden Entgeltes anzunehmen ist. Eine solche 
neuerliche Feststellung kann jederzeit auch von 
Amts wegen erfolgen. Ergibt sich daraus ein 
Mehrbetrag gegenüber, dem zur Auszahlung ge~ 
langten monatlichen Pensionsbetrag, ist der 
Mehrbetrag dem Pensionsberechtigten zu er-

"Z usa m m e n t r e f f e n ein e s P e n s ion s
ans p r u c h e sau s cl e r P e n s ion s v e r
s ich e run g n a c, h die sem B und e s
gesetz mit Entgelt aus unselb-

s t ä n d i ger Er wer b s t ä t i g k e i t I statten. 

§.42. (1) Gebührt neben einem Pensions- (5) Bei Anwendung des Abs.l sind die Pen-
anspruch aus der Pensionsversicherung nach sio~~n mi~ dem Hilflose~zuschuß und den ~u
diesem Bundesgesetz mit Ausnahme des An- schlagen, .,Jedo~ o~ne dIe. besonderen SteIge
spruches auf Waisenpension Entgelt aus einer r~ngsb~trage fur ,!10hervers1che~ung (§ 81) und 
gleichzeitig ausgeübten unselbständigen Erwerbs- dIe . Kmderz~~chuss~ heranz~zlehen.. ~ehrere 
tätigkeit, so ruht der Grundbetrag mit- dem Be- ,PenslOnsanspruche smd zu emer Emh:lt zu
trag um den das im Monat gebührend E t elt I sammenzufassen. Der Ruhensbetrag 1st auf 

, eng h b '1' P' "ch ch d 1000 S "bersteigt höchstens J'edoch m't d Be- me rere etellgte enSlOnsanspru e na er 
u, 1 em H"h d G db" f '1 " trag, um den die Summe aus Pension und Ent- 0 e er run etrage au zutel en. 

gelt iin Monat den Betrag von 2500 S übersteigt. 
An die Stelle der Beträge von 1000 Sund 7. § 54 a Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 
2~00 S treten ab 1. Jänner eines jed:n J ah~es , "Der Hilflosenzuschuß gebührt im halben Aus
dle, .unter .Bedachtnahme auf §.32 f mit der Je-, maß der Pension, jedoch mindestens 436 Sund 
welligen Rlchtzahl (§ 32 a) vervlelfachten Beträge. höchstens 872 S monatlich; an die Stelle dieser 

(2) Hat der Pensions berechtigte Anspruch auf Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres 
die Kinderbeihilfe nach dem Bundesgesetz vom die unter Bedachtnahme auf § ~2 f mit' dem 
16. Dezember 1949, BGBl. Nr. 31/1950, oder jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 32 a) verviel
auf die Familienbeihilfe nach dem Bundesgesetz fachten Beträge." 
vom 15. Dezember 1954, BGBl. Nr. 18/1955, sind 
vom Entgelt für jedes Kind, für das Anspruch auf 8. Im § 69 Abs. 4 erster Satz ist der Aus
die vorgenannten Leistungen besteht, 200 S im druck Faktor der Anlage 1" durch den Aus
voraus abzusetzen. An die Stelle dieses Betrages druck" Aufwertungsfaktor (§ 32 c)" zu er
tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter I setzen. " 
Bedachtnahme auf § 32 f mit der jeweiligen 
Richtzahl (§ 32 a) vervielfachte Betrag. 

(3) Tritt an die Stelle des Entgeltes aus der 
9. § 71 Abs. 3 Z. 8 wird aufgehoben. 

unselbständigen Erw:rbstätigkeit Krankengeld 10. Im § 81 Abs. 4 ist der Ausdruck "mit den 
aus. der K~anken:vers1cherung nach dem Auge-l in Anlage 1 angegebenen Faktoren" -durch den 
memen Soualverslcherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/ Ausdruck mit den Aufwertungsfaktoren 
1955, oder wird aus dieser Versicherung Anstalts- (§ 32 c)" zu ;~setzen. 
pflege gewährt, so ruht für die Dauer des Be-

11. § 83 hat zu lauten: 

"Kinderzuschüsse 

zuges des Krankengeldes oder der Gewährung 
von Anstaltspflege der Pensionsanspruch in der 
bisherigen Höhe weiter; der Gewährung von 
Anstaltspflege ist die Unterbringung des Ver
sicherten in einem Genesungs-, Erholungs- oder § 83. (1) Zu der Alters(Erwerbsunfähigkeits)
Kurheim oder einer Sonderheilanstalt und der pension gebührt für jedes Kind (§ 70)" ein Kin
Ersatz der Verpflegskosten gemäß § 131 oder derzuschuß. Ober das vollendete 18. Lebensjahr 
§ 150 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes wird der'Kinderzuschuß nur auf besonderen An-
gleichzustellen. trag gewährt. 

(4) Waren die Voraussetzungen für die An- (2) Der Kinderzuschuß gebührt im Ausmaß 
wendung des Abs. 1 nicht während eines ganzen, von 5 v. H. der Bemessungsgrundlage (§ 66). 
Kalenderjahres gegeben, weil der Pensionsberech- Der Kinderzuschuß beträgt mindestens 58 S 
tigte nicht ständig beschäftigt war oder hat der monatlich. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 
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1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedamt
nahme auf § 32f mit dem jeweiligen Anpas
sungsfaktor (§ 32 a) vervielfachte Betrag." 

12. Im § 85 Abs. 2 erster Satz ist der Aus
druck "Faktor der Anlage 1" durch den Aus
druck "Aufwertungsfaktor (§ 32 c)" zu er
setzen. 

13. a) § 89 Abs. 2 lit. i hat zu lauten: 

"i) von Lehrlingsentschädigungen ein Betrag 
von 300 S monatlim; an die Stelle dieses 
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres der unter Bedamtnahme auf § 32 f 
mit der jeweiligen Rimtzahl (§ 32 a) ver
vielfachte Betrag;". 

b) § 89 Abs. 2 Ht. k hat zu lauten: 

"k) zwei Drittel der nam dem Kriegsopfer
versorgungsgesetz 1957, BGBL Nr. 152, 
und dem Opferfürsorgegesetz, BGBL 
Nr. 183/1947, gewährten Grund- und 
Elternren ten;" . 

c) Im § 89 Abs. 3 sind nach den Worten "Der 
Rimtsatz beträgt" die Worte "unbesmadet der 
Bestimmungen des Abs. 4" einzufügen. 

d) Im § 89 ist ein Abs. 4 mit folgendem Wort
laut -einzufügen: 

,,(4) An die Stelle der Richtsätze und der Rimt
satzerhöhungen nach Abs. 3 treten ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedamtnahme auf 
§ 32 f mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor 
(§ 32 a) vervielfachten Beträge." 

e) Im § 89 erhalten die bisherigen Abs. 4, 5 
und 6 die Bezeichnung Abs. 5, 6 und 7. 

14. § 90 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Als monatliche Unterhaltsverpflichtung im 
Sinne des Abs. 1 gelten, gleichviel ob und in 
welmer Höhe die Unterhaltsleistung tatsämlim 
erbracht wird, 28 v. H. des um den Betrag des 
Rimtsatzes für Pensionsberemtigte aus eigener 
Pensionsversicherung (§ 89 Abs. 3 lit. a) ver
minderten monatlichen Nettoeinkommens des 
Unterhaltspflichtigen. " 

15. a) Dem § 94 Abs. 1 ist folgender Satz an
zufügen: 

"Erhöhungen der Ausgleimszulage auf Grund 
der Bestimmungen des § 89 Abs. 2 lit. i und 
Abs. 4 sind von Amts wegen festzustellen." 

b) Dem § 94 sind als Abs. 3 und 4 anzufügen: 
,,(3) Auf Grund einer Anpassung der Pension 

gemäß den Bestimmungen des Absmnittes VII 
des Ersten Teiles ist eine Neufeststellung der 
Ausgleimszulage nicht vorzunehmen. Die sich 

ergebenden Mehrbeträge an Pension vermindern 
eine zu der Pension . gebührende Ausgleimszu
lage. 

(4) Bei einer Anpassung von Pensionen oder 
Renten, die nam den Bestimmungen des Allge
meinen Sozialversicherungsgesetzes gebühren, so
wie bei allgemeinen Erhöhungen der Renten 
nam dem Landwirtschaftlichen Zusmußrenten
versicherungs gesetz gilt Abs. 3 entspremend." 

16. a) Im § 124 ist ein Abs. 2 mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

,,(2) Abweichend von den Bestimmungen des 
Abs. 1 sind Bescheide über die Auswirkung 

a) von Pensionsanpassungen gemäß den Be
stimmungen des Abschnittes VII des Ersten 
Teiles, 

b) von Vervielfachungen fester Beträge mit 
der jeweiligen Richtzahl beziehungsweise 
dem jeweiligen Anpassungsfaktor 

nur zu erlassen, wenn der Beremtigte dies bis 
zum Ablauf des Kalenderjahres verlangt, für das 
die Anpassung (Vervielfachung) vorgenommen 
wurde." 

b) Im § 124 erhalten d~e bisherigen Abs. 2 
und 3 die Bezeimnung Abs.· 3 und 4. 

17. Die Anlage 1 zum Gewerblimen Selb
ständigen-Pensionsversicherungsgesetz wird auf
gehoben. 

Artikel III 

Das Landwirtsmaftliche Zusmußrentenver
sicherungs gesetz, BGBL Nr. 293/1957, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 95/1959, 
BGBL Nr. 167/1960, BGBL Nr. 296/1960, BGBL 
Nr. 15/1962, BGBL Nr. 186/1963, BGBL Nr. 3221 
1963 und BGBL Nr. 303/1964, wird abgeändert 
wie folgt: 

1. § 40 hat zu lauten: 

"Z usa m m e n t r e f f e n ein e s Ren t e n
ans p r u c h e sau s der I a n d wir t
s c h a f t I ich e n Z u s c h u ß ren t e n v e r
s ich e run g mit E n t gel t a 'u s uns e I b-

ständiger Erwerbstätigkeit 

§ 40. (1) Gebührt neben einem Rentenanspruch 
aus der landwirtschaftlichen Zuschußrentenver
sicherung mit Ausnahme des Anspruches auf 
Waisenrente Entgelt aus einer gleichzeitig aus
geübten unselbständigen Erwerbstätigkeit, so 
ruht die Rente mit dem Betrag, um den das im 
Monat gebührende Entgelt 1000 S übersteigt, 
höchstens jedoch mit dem Betrag, um den die 
Summe aus Rente und Entgelt im Monat den 
Betrag von 2500 S übersteigt. An die Stelle der 
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Beträge von 1000 Sund 2500 S treten ab 1. Jän
ner eines jeden Jahres die sich aus der Anwen
dung des § 42 Abs. 1 letzter Satz des Gewerb
Hchen Selbständigen -Pensionsversicherungsgesetzes 
ergebenden Beträge. 

(2) Hat der Rentenberechtigte Anspruch auf 
die Kinderbeihilfe nach dem Bundesgesetz vom 
16. Dezember 1949, BGBl. Nr. 31/1950, oder auf 
die Familienbeihilfe nachdem Bundesgesetz vom 
15. De~ember 1954, BGBl. Nr. 18/1955, sind vom 
Entgelt für jedes Kind, für das Anspruch auf die 
vorgenannten Leistungen besteht, 200 S im voraus 
abzusetzen. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres der sich aus der 
Anwendung des § 42 Abs. 2 letzter Satz des 
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche
rungsgesetzes ergebende Betrag. 

(3) Tritt an die Stelle des Entgeltes aus der 
unselbständigen Erwerbstätigkeit Krankengeld 
aus der Krankenversicherung nach dem Allge
meinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/ 
1955 oder wird aus dieser Versicherung Anstalts
pfleg~ gewährt, so ruht für die Daller des Bezuges 
des Krankengeldes oder der Gewährung von 
Anstaltspflege der. Rentenanspruch in der bis
herigen Höhe weiter; der Gewährung von An
staltspflege ist die Unterbringung des Versicherten 
in einem Genesungs-, Erholungs- oder Kurheim 
oder einer Sonderheilanstalt und der Ersatz der 
Verpflegskosten gemäß § 131 oder § 150 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gleichzu-

2. § 65 Abs. 3 Z. 8 wird auf~ehoben .. 

3. Im § 74 Abs. 7 ist der A~sdruck "mit den 
in Anlage 1 angegebenen Faktoren" durch den 
Ausdruck "mit den Aufwertungsfaktoren nach 
§ 32 c des Gewerblichen Selbständigen-Pensions
versicherungs gesetzes" zu ersetzen. 

4. § 75 hat zu lauten: 

"K i n der z u s c h ü s s e 

§ 75. (1) Zu der Alters(Erwerbsunfähigkeits)zu
schuß rente gebührt für' jedes Kind (§ 64) ein 
Kinderzuschuß. Ober das vollendete 18. Lebens
jahr wird der Kinderzuschuß nur auf besonderen 
Antrag gewährt. 

(2) Der Kinderzuschuß beträgt 58 S monatlich. 
An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres der sich aus der Anwendung 
des § 83 Abs. 2 letzter Satz des Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes erge
bende Betrag." 

5. Im § 76 Abs. 2 erster Satz sind die Worte 
Faktor der Anlage 1" durch die Worte "Auf

;"ertungsfaktor nach § 32 c des Gewerblichen 
Selbständigen -Pensionsversicherungsgesetzes" zu 
ersetzen. 

6. Die Anlage 1 zum Landwirtschaftlichen 
Zuschußrentenversicherungsgesetz wird aufge
hoben. 

stellen. Artikel IV 
(4) Waren die Voraussetzungen für die Anwen-

dung des Abs. 1 nicht während eines ganzen übe r g a n g s b e s tim m u n gen 
Kalenderjalires gegeben, weil der Rentenberech- (1) Personen, die am 31. Dezember 1965 ~ach 
tigtenicht ständig beschäftigt war, oder hat der den in diesem Zeitpunkt geltenden Vorschnften 
Rentenberechtigte während eines Kalenderjahres pflichtversichert waren, nach ~en Bestimmu~gen 
ein Entgelt bezogen, das in den einzelnen Kalen- dieses Bundesgesetzes aber mcht mehr pfllcht
dermonaten nicht gleich hoch war, kann er beim versichert wären, bleiben pflic\1tversichert, so
Versicherungsträger bis 31. März des folgenden lange die BeschäftigUI;g, :velche die P~ichtver
Kalenderjahres beantragen, daß die Bestimmun- sicherung nach den blshengen '! orschnf~.en . be
gen des Abs. 1 für das vorangegangene Kalender- gründet hat, weiter ausgeübt wlrd. Im ubngen 
jahr neuerlich angewendet werden, wobei als sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auf 
monatlich gebührendes Entgelt ein Zwölf tel des eine solche Pflichtversicherung anzuwenden, je
in diesem Kalenderjahr insgesamt gebührenden doch kann der Versicherte bis 30. Juni 1966 bei 
Entgeltes anzunehmen ist. Eine solche neuerliche dem für die Einhebung der Beiträge in Betracht 
Feststellung kann jederzeit auch von Amts wegen kommenden Versicherungsträger den Antrag 
erfolgen. Ergibt sich daraus ein Mehrbetrag gegen- stellen, aus der Pflichtversicherung ausgeschieden 
über dem zur Auszahlung gelangten monatlichen zu werden; einem solchen Antrag hat der Ver
Rentenbetrag, ist der Mehrbetrag dem Renten-sicherungsträger mit Wirkung von dem auf den 
berechtigten zu erstatten. . Antrag folgenden Monatsersten stattzugeben. 

(5) Bei Anwendung des Abs. 1 sind die Renten (2) Die Bestimmung des Art. I Z. 8 lit. b dieses 
ohne die Kinderzuschüsse und die besonderen. Bundesgesetzes findet nur auf Fälle Anwendung, 
Steigerungsbeträge für Höherversicherung (§ 74 in denen der Beginn der Weiterversicherung nach 
Abs. 4) heranzuziehen. Mehrere Rentenansprüche dem 31. Dezember 1960 liegt. 
sind zu einer Einheit zusammenzufassen. Der 
Ruhensbetrag ist auf mehrere beteiligte Renten- (3) Bei der Anwendung des § 94 Abs. 5 des 
ansprüche aus der landwirtschaftlichen Zuschuß- Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, des 
rentenversicherung (Pensionsversicherung) nach ~ 42 Abs. 4 des Gewerblichen Selbständigen-Pen
deren Höhe aufzuteilen." ;ionsversicherungsgesetzes und des § 40 Abs. 4 
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des Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversiche
rungsgesetzes für das Jahr 1965 ist so vorzugehen, 
als ob § 94 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 11, 
§ 42 Abs. 1 des Gewerblichen Selbständigen
Pensionsversicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. II Z. 6 und § 40 Abs. 1 des Landwirt
schaftlichen Zusehußrentenversicherungsgesetzes 
in der Fassung des Art. III Z. 1 während 
des ganzen Jahres 1965 in Geltung gestanden 
wären. 

(4) Abweichend von den Bestimmungen des 
§ 108 a des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes ist bei der Ermittlung von durchschnitt
lichen Beitragsgrundlagen für die Zeit vor dem 
1. Jänner 1966 von den statistischen Nadl
weisungen auszugehen, die die Träger der Kran
kenversicherung nach dem Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetz gemäß § 444 Abs. 1 des All
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes zu ver
fassen haben. 

(5) Abweichend von den Bestimmungen des 
§ 108 c des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes ist die Aufwertung vorzunehmen: 

für das Jahr 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

mit dem Faktor 

1,310 
1,240 
1,170 
1,110 
1,050, 

und zwar so lange, als die nach § 108 c des All
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes festzu
setzenden Aufwertungsfaktoren für die einzelnen 
Jahre nicht höher sind. 

(6) Für das Jahr 1966 gilt als Richtzahl und als 
Anpassungsfaktor 1,070. 

(7) Die Bestimmungen des § 108 g Abs. 1 und 2 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gel
ten auch für die Feststellung (Neufeststellung) von 
Leistungen nach dem 31. Dezember 1965. 

(8) Abweichend von den Bestimmungen des 
§ 108 h des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes sind Pensionen aus der Pensionsversiche
mng nach dem Allgemeinen Sozial versicherungs-

, gesetz mit einem Stichtag in den Jahren 1963 und 
1964 am 1. Jänner 1966 mit dem Anpassungs
faktor 1,035 zu vervielfachen. 

(9) Die Bestimmungen des Art. I Z. 21, 22, 23 
lit. d und 24 sind nur auf Versicherungsfälle anzu
wenden, in denen der Stichtag nach dem 31. Mai 
1965 liegt. Liegt der Stichtag im Jahre 1965, sind 
an Stelle der Aufwertungsfaktoren nach § 108 c 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes die 
Faktoren nach Anlage 5 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes heranzuziehen. 

(10) Die auf Grund der Bestimmungen des § 292 
Abs. 2 lit. I des Allgemeinen Sozial versicherungs
gesetzes in der Fassung des Art. I Z. 34 und auf 
Grund der Bestimmungen des § 89 Abs. 2 lit. k 
des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche
rungsgesetzes in der' Fassung des Art. II Z. 13 
gebührende Ausgleichszulage ist von Amts wegen 
festzustellen. 

(11) Die mit .Inkrafttreten der Bestimmungen 
des Art. I Z. 35 und Art. II Z. 14 auf Grund 
dieser Bestimmungen gebührende Ausgleichs
zulage ist von Amts wegen festzustellen. 

Artikel V 

Schlußbestimmungen 

(1) Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
hat am 15. April 1966 der Pensionsversiche
rungsanstalt der Arbeiter einen Betrag von 
194'5 Millionen Schilling und der Versicherungs
anstalt des österreichischen Bergbaues einen Be
trag von 5'5 Millionen Schilling zu überweisen. 

(2) Die am 31. Dezember 1955 in Geltung ge
standenen Vorschriften über den finanziellen 
Ausgleich zwischen den Versicherungsträgern in 
Wanderversicherungsfällen werden aufgehoben. 

(3) Bei der Anwendung der Bestimmungen des 
§ 251 a des Allgemeinen Sozial versicherungs
gesetzes beziehungsweise der entsprechenden Be
stimmungen des § 71 des Gewerblichen Selb
ständigen-Pensionsversicherungsgesetzes, des § 65 
des Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversiche
rungsgesetzes und des § 20 b des Notarversiche
rungsgesetzes 1938 sind, wenn auch Versiche
rungszeiten der nach dem Notarversicherungs
gesetz 1938 geregelten Pensionsversicherung zu 
berücksichtigen sind, dem nach den bezogenen 
Bestimmungen zur Feststellung und Flüssig
machung der Gesamtleistung berufenen Versiche
rungsträger von den anderen beteiligten Ver
sicherungsträgern die auf diese entfallenden Teil
leistungen zu erstatten. Handelt es sich bei dem 
zur Feststellung und Flüssigmachung der Gesamt
leistung berufenen Versicherungsträger um einen 
Träger der nach dem Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz oder nach dem Gewerblichen Selb
ständigen -Pensionsversicherungsgesetz geregelten 
Pensionsversicherung oder um die Landwirt
schaftliche Zuschußr,entenversicherungsanstalt, so 
hat eine Erstattung der auf diese Pensions(Ren
ten)versicherungen entfallenden Teilleistungen zu 
un terbleiben. 

(4) Für die Erfüllung der Anspruchsvoraus
setzung nach den §§ 253 b Abs. 1 lit. b bezie
hungsweise 276 b Abs. 1 lit. b des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes sind, sofern der Stich~ 
tag nach dem 31. Mai 1965 liegt, bei weiblichen 
Versicherten der Geburtsjahrgänge 1906 bis 
1916 hinsichtlich der vor dem 1. Jänner 1939 zu-
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rückgelegten Beschäftigungszeiten die Bestim
mungen des § 229 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes mit der Maßgabe anzuw.enden, daß 
für jedes darnach in Betracht kommende volle 
Kalenderjahr acht Monate an Ersatzzeit als er
worben gelten und daß die sich hienach vor dem 
1. Jänner 1939 ergebende Versicherungs zeit um 
acht Zwölf tel der Dauer anderer Versicherungs
zeiten und von Zeiten selbständiger Erwerbs
tätigkeit aus dem Zeitraum vor dem 1. Jänner 
1939 v,ermindert wird. 

(5) Die bis 31. Dezember 1960 aus Mitteln des 
Bundes der Pensionsversicherungsanstalt der 
Arbeiter (der Allgemeinen Invalidenversiche
rungsan~talt) zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein
geräumten Kredite zur Deckung des durch die 
Einnahmen einschließlich der Beiträge des Bundes 
nicht gedeckten Teiles der Ausgaben dieses Ver
sicherungsträgers gelten mit 31. Dezember 1965 
als getilgt. 

(6) Das vom Bund der Land- und Forstwirt
schaftlichen Sozialversicherungsanstalt im Zuge 
der Durchführung der Bestimmung des § 85 
Abs. 4 des Sozialversicherungs-überleitungs
gesetzes 1953 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 13/1954 gewährte Darlehen samt den 
seit Darlehensgewährung aufgelaufenen Zinsen 
ist mit den Forderungen dieses Versicherungs~ 
trägers aus dem Anspruch auf Bundesbeitrag aus 
der Zeit vor dem 1. Jänner 1961 aufzurechnen; 
der verbleibende Rest des Darlehens samt Zinsen 
gilt mit 31. Dezember 1965 als getilgt. 

(7) Die am 31. Dezember 1965 bestandenen 
Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den 
Versicherungsträgern auf. Grund der Bestimmun
gen der §§ 73, 247 und 309 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, soweit sie aus der 
Zeit vor dem 1. Jänner 1960 stammen und noch 
nicht beglichen sind, gelten mit 31. Dezember 
1965 als getilgt. 

Artikel VI 

Wirksamkeitsbeginn 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, sofern nichts 
anderes bestimmt wird, am 1. Mai 1965 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft: 
a) mit Beginn der Beitragsperiode Mai 1965 

die Bestimmungen des Art. I Z. 5; 
b) mit 1. Juni 1965 die Bestimmungen des 

Art; I Z. 11, 19 bis 22, 23 lit. d, 24, 34 
lit. b, 37, des Art. II Z. 6, 13 lit. b, des 
Art. III Z. 1 und des Art. V Abs. 4; 

c) mit 1. Juli 1965 die Bestimmungen des 
Art. I Z. 13 und des Art. Il Z. 7; 

d) mit 1. Jänner 1966 die Bestimmungen des 
An. I Z. 1, 3, 4, 6 bis 10, 12, 17, 18, 23 
lit. abis c, 25 bis 29, 31 bis 33, 34 lit. a, 
35, 38, 39, 41 bis 4~, des Art. II Z. 1, 3 
lit. a, bund d, 4, 8 bis 10, 12, 13 lit. a, 
14, 17, des Art. III Z. 2, 3, 5 und 6 und des 
An. V Abs. 2 und 3. 

(:i) Die Bestimmungen des Art. I Z. 14 treten 
am 1. Mai 1965 mit der Maßgabe in Kraft, daß 

a) die Richtzahl erstmals für das Jahr 1967 
zu ermitteln und kundzumachen ist, 

b) der Beirat für die Renten- und Pensions
anpassung erstmals bis 31. Mai 1966 em 
Gutachten vorzulegen hat, 

c) deT Anpassungsfaktor erstmals für das 
Jahr 1967 festzusetzen ist, 

d) die Renten aus der Unfallversicherung 
erstmals mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 
1967 anzupassen sind und 

e) bei der erstmaligen Anpassung der im 
Art. I Z. 29, 32 und 34 lit. a genannten 
festen Beträge. ab 1. Jänner 1966 von den 
dort genannten Beträgen auszugehen ist. 

(4) Die Bestimmung des Art. I Z. 18 tritt am 
1. Jänner 1966 mit der Maßgabe in Kraft, daß 
sie nur auf Versicherungsfälle anzuwenden ist, 
die nach dem 31. Dezember 1965 eintreten. 

(5) Die Bestimmungen der Art. I Z. 25, 28 
und 38, Art. 11 Z. 9, Art. III Z. 2 und Art. V 
Abs. 2 treten am 1. Jänner 1966 mit der Maß
gabe in Kraft, daß für Zeiten vor dem 1. Jänner 
1966 erbrachte Leistungen unbeschadet der Be
stimmungen des Art. V Abs. 7 noch nach den 
bisherigen Bestimmungen zu erstatten sind. 

(6) Die Bestimmungen des Art. II Z. 5 treten 
am 1. Mai 1965 mit der Maßgabe in Kraft, daß 
bei der erstmaligen Anpassung der im Art. 11 
Z. 1 und 13 lit. a genannten festen Beträge ab 
1. Jänne:r 1966 von den dort genannten Beträgen 
auszugehen ist. 

Artikel VII 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung ist das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit 
den beteiligten Bundesministerien betraut. 
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Entschließung 

Da das Landwirtschaftliche Zuschußrentenver- Nationalrat jeweils rechtzeitig Regierungsv'or
sicherungsgesetz zufolge der Besonderheit seiner lagen zu übermitteln, mit denen die Renten nach 
Zielsetzung und seines Leistungsrechtes in das dem LZVG. so erhöht werden, daß sie ihre Kauf
Anpassungssystem, wie es für den Bereich des kraft behalten und den Leistungsberechtigten 
ASVG. und des GSPVG. am 1. Mai 1965 in I nach diesem Gesetz ein entsprechender Anteil am 
Kraft treten soll, nicht einbezogen werden kann, steigen'den Volkseinkommen zukommt. 
wird die Bundesregierung aufgefordert, dem 
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